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Konjunkturumfrage 2013

Zunächst einmal: „Vielen Dank!“. 
Dieser Dank gilt den zahlreichen 
Handwerkskollegen, die sich auch 

dieses Jahr wieder an der Konjunkturum-
frage der Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land beteiligt haben. So ist erneut 
ein aussagekräftiges Ergebnis für unse-
re Region zustande gekommen, denn im 
Vergleich zum Vorjahr ist die Beteiligung 
fast identisch hoch. Die aktuelle Konjunk-
turumfrage zeigt, dass das zurückliegende 
Jahr ein solides Jahr war.

Für die Betriebe war es sicherlich posi-
tiv, dass wir im Vergleich zu den anderen 
Eurostaaten kaum die  Auswirkungen der 
Eurokrise zu spüren kamen. Gerade die 
moderaten Arbeitslosenzahlen und die im 
europaweiten Vergleich sehr geringen Ju-
gendarbeitslosigkeitszahlen haben dafür 
gesorgt, dass wir in einem relativ stabilen 
Wirtschaftsumfeld tätig werden konnten. 
Und zu diesen Zahlen hat auch das Hand-
werk einen Beitrag geleistet. Die Einstel-
lungsabsicht in der letzten Konjunkturum-
frage wurde auch in die Tat umgesetzt. Dies 
belegen die deutlich gestiegenen durch-
schnittlichen Beschäftigtenzahlen der Be-
triebe. Auch ist die Bereitschaft zur Ausbil-
dung von jungen Menschen weiterhin sehr 
hoch. Das Handwerk war auch im letzten 
Jahr einer der Wirtschaftszweige, die beson-
ders viel ausbildeten. Zwar suchen nun we-
niger Betriebe nach Fachkräften, aber der 
Großteil der Betriebe will die geschaffenen 
Arbeitsplätze beibehalten. Eine Trendwen-
de bei dem Problem des drohenden Fach-
kräftemangels stellt dies leider noch nicht 
dar. Dazu bedarf es weiterer Anstrengungen 
seitens des Handwerks, um insbesondere 
den qualifi zierten Schulabgängern eine Per-
spektive im Handwerk zu bieten. Gerade 
der nun anstehende doppelte Abiturjahr-
gang sollte daher zur Gewinnung von Fach- 
und Führungskräften genutzt werden.

Die weiterhin positiven Erwartungen der
Verbraucher werden die Situation in diesem 
Jahr noch weiter verbessern, erwarten zu-
mindest die überwiegende Anzahl der Be-
triebe und gehen auch für 2013 von einer 
positiven oder stabilen Geschäftsentwick-

lung aus. Die noch immer historisch nied-
rigen Zinsen und die Erwartung, dass sich 
dies mittelfristig wieder ändern wird, be-
stärken die Bau- und Ausbaubereitschaft, 
sowie den Privatkonsum. Und auch die Le-
ben smittelskandale tragen dazu bei, dass 
Fleisch wieder vermehrt bei den handwerk-
lich arbeitenden Metzgereien und Brot und 
Brötchen bei den Bäckereien verstärkt 
nach gefragt werden. Die gestiegene Nach-
frage nach regionalen Erzeugnissen setzt 
sich Dank dieser Skandale weiter fort und 
führt bei den Betrieben zu einer deutlich 
positiveren Stimmung. Selten wurde der 
Werbeslogan: „Wir wissen wo unser Fleisch 
herkommt“, so oft in sämtlichen Medien 
wie derholt und den Verbrauchern mitge-
teilt, wie in den letzten Wochen. Hier ist die 
Aussage „Qualität geht vor Preis“ schon im 
Bewusstsein der Verbraucher angekommen. 
Dies gilt es auf die handwerklichen Produk-
te und Dienstleistungen insgesamt zu über-
tragen. Positiv auf die Erwartungshaltung 
wirkt sich dabei natürlich auch aus, dass die 
Anzahl der Betriebe, die offene Kunden-
rechnungen von über 12 Wochen haben, 
weniger geworden ist. Im Gegensatz dazu 
ist die Anzahl der Betriebe, die Aufträge 
von 8 oder mehr Wochen haben, deutlich 
gestiegen. Dies führt auch dazu, dass mehr 
Betriebe ihre Situation als befriedigend oder 
besser bezeichnen als noch im letzten Jahr.

Und die neue Wertschätzung des Hand-
werks durch die Verbraucher gilt es auch 
bei der öffentlichen Hand zu erzeugen. Es 
kann nicht sein, dass bei Ausschreibun-
gen sehr häufi g nur der Preis entscheidet. 
Wichtiger sind meiner Meinung nach der 
regionale Bezug und die damit verbun-
dene Ausbildungs-/Arbeitsplatzsicherung 
der Einwohner der Regionen. Auch die 
Gewerbesteuern, die durch die Aufträge 
zurück an die Kommune fl ießen und die 
Möglichkeit einen regional verwurzelten 
Ansprechpartner direkt Vorort zu haben, 
sollten bei der Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen stärker berücksichtigt werden. 
Dies muss allen Entscheidungsträgern bei 
der Vergabe bewusst sein. Was hilft es, 
wenn kurzfristig Steuermittel gespart wer-
den, aber langfristig die regionalen Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätze nicht gehalten 
werden können? Vielleicht trägt auch die 
aktuelle Imagekampagne für das Hand-
werk dazu bei, die Bedeutung des Hand-
werks für die Region zu unterstreichen.

Wie modern aufgestellt das Handwerk 
insgesamt ist, zeigt auch die Tatsache, dass 
knapp ⅔ der Betriebe bereits eine eigene 
Internetseite haben. Rund jeder fünfte Be-
trieb ist auch schon in den „Sozialen Netz-
werken“ aktiv. Wie sich das Internet und 
die Kommunikationsmedien weiterhin 
entwickeln, bleibt abzuwarten. Jedenfalls 
sind schon viele Handwerker mit dabei.

Insgesamt bleibt als Fazit der Konjunk-
turumfrage festzuhalten, dass die weit 
überwiegende Anzahl der Betriebe in un-
serer Region die derzeitige Geschäftslage 
positiv beurteilen und auf ein stabiles oder 
erfolgreiches Jahr 2012 zurückblicken. 
Auch für das Jahr 2013 geht die weitüber-
wiegende Anzahl der Betriebe erneut von 
einer stabilen oder positiven Entwicklung 
aus.

Dieser Einschätzung schließe ich mich 
voll und ganz an und hoffe auch darauf, 
dass es uns gemeinsam gelingt, das Image 
des Handwerks weiter zu verbessern und 
seine große Bedeutung für die Region zu 
zeigen.
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Konjunkturumfrage 2013

Umsatzentwicklung etwas schlechter
– aber Auftragsbestände wachsen 

» Weniger Überstunden – Anzahl der Beschäftigten gestiegen 
» Ungebrochen hohe Ausbildungsbereitschaft 

» Weniger offene Kundenrechnungen – Konjunkturerwartungen sind optimistisch
» Die Betriebe nutzen das Internet – die dortigen Sozialen Netzwerke aber (noch) selten

In diesem Jahr haben sich erneut 
viele Betriebe an der Konjunkturum-
frage der Kreishandwerkerschaft Ber-
gisches Land beteiligt, so dass ein aus-
sagekräftiges Ergebnis für die Region 
zustande gekommen ist.

Die Konjunkturumfrage in die-
sem Jahr zeigt, dass für das regi-
onale Handwerk das Geschäfts-

jahr 2012 insgesamt zwar positiv verlaufen 
ist, aber mehr Betriebe einen leichten Um-
satzrückgang erlebt haben als im Jahr da-
vor. Die derzeitige Geschäftslage empfi n-
den aber mehr Betriebe als im letzten Jahr 
positiv, so dass auch für dieses Jahr über-
wiegend von einer stabilen bis leicht posi-
tiven Entwicklung ausgegangen wird.

Rückblick 2012
Die meisten Betriebe haben in ihrem Um-
satz zugelegt bzw. der Umsatz war im Ver-
gleich zum Vorjahr unverändert. Daran 
lässt sich erkennen, dass auch das Hand-
werk von der stabilen Konjunkturlage im 
letzten Jahr profi tiert hat. Allerdings ist 
die Anzahl der Betriebe gestiegen, die ei-
nen geringen Umsatzrückgang (0 - 10 %) 
zu verzeichnen hatten. Diesen Rückgang 
haben 30 % der Betriebe berichtet.  Insge-
samt haben aber 39 % der Betriebe 2012 
einen gegenüber dem Vorjahr gesteiger-
ten Umsatz gemeldet, dies ist ein leich-
ter Rückgang gegenüber der vorangegan-
genen Umfrage. Da der Umsatz aber bei 
19 % der Betriebe mindestens stabil ge-
blieben ist, war die Gesamtsituation zwar 

schlechter als bei der letzten Umfrage er-
wartet, aber stabil. Besonders positiv war 
die Entwicklung der Betriebe aus der Bä-
ckerinnung und der Dachdeckerinnung 
im Oberbergischen Kreis (OBK), die zu 
71 % bzw. zu 50 % von Umsatzsteigerun-
gen berichten konnten. Ebenfalls über-
wiegend positiv berichteten 56 % der 
Maler- und Lackiererbetriebe und 61 % 
der Metallbetriebe aus der Region Rhei-
nisch Bergischer Kreis/Leverkusen (GL/
Lev). Besonders negativ war der Umsatz 
hingegen bei den Betrieben der Fleische-
rinnung aus dem OBK, die zu 100 % von 
sinkenden Umsätzen sprachen. Ebenfalls 
negativ waren die Meldungen von 100 % 
der Betriebe der Innung für Informations-
technik sowie von 67 % der Betriebe der 

Tischlerinnung aus dem OBK. Der 
insgesamt zu verzeichnende Rück-
gang des Umsatzes hängt aber auch 
sicherlich damit zusammen, dass 
die Umsätze in den letzten Jahren 
stetig gestiegen sind. In den Hoch-
zeiten der vorangegangenen Krise 
war die Bereitschaft der Kunden in 
handwerkliche Dienstleistungen zu 
investieren besonders hoch. Dies 
scheint im vergangenen Jahr nun 
aber leicht rückläufi g zu sein.
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Insgesamt ist die Anzahl der Betriebe, 
in denen Überstunden anfi elen, zurück-
gegangen. Während in der letzten Kon-
junkturumfrage 53 % der Betriebe anga-
ben, dass Überstunden anfi elen, so war es 
in diesem Jahr nur bei 47 % der Betriebe 
der Fall. Besonders auffällig ist der Rück-
gang bei den Baubetrieben, hier berichte-
ten nur 31 % von Überstunden, während 
etwa 59 % der SHK-Betriebe Überstun-
den angaben. Die rückläufi ge Anzahl an 
Überstunden hängt zum einen mit dem 
rückgängigen Umsätzen zusammen, aber 
zum anderen auch damit, dass mehr Be-
schäftigte eingestellt wurden.

Die Anzahl der neu geschaffenen Stel-
len ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, 
dieses Jahr berichteten 23 % der Betriebe 
von neu geschaffenen Arbeitsplätzen. Die 
durchschnittliche Arbeitnehmeranzahl pro

Betrieb stieg von rund 9 Arbeitnehmern 
auf knapp über 10 Arbeitnehmer an. Die 
Möglichkeit neue Arbeitsplätze zu beset-
zen war besonders bei den Betrieben der 
Friseurinnung sowohl aus der Region GL/
Lev, als auch aus der Region OBK mit 
44 % und 45 % gut. Aber auch die Kfz-Be-
triebe, die SHK-Betriebe und die Tischler-
betriebe aus GL/Lev waren zu 25 %, 29 % 
bzw. 30 % sehr einstellungsfreudig. Rück-
läufi ge Beschäftigungszahlen vermelden 
demgegenüber die Betriebe der Dachde-
ckerinnung aus GL/Lev mit 23 %, sowie 
der Fleischerinnung aus der Region GL/
Lev mit 17 %. Für die beschäftigten Ar-
beitnehmer gibt es weiterhin gute Gründe 
von einer gesicherten Beschäftigungssitu-
ation auszugehen. Momentan sind viele 
Betriebe noch in der Lage, den Fachkräf-
tebedarf größtenteils zu decken. In die-
sem Jahr meldeten aber noch rund 16 % 

der Betriebe eine offene Stelle, während 
es im letzten Jahr noch 19 % waren. Da-
bei muss man selbstverständlich zwischen 
den verschiedenen Handwerken differen-
zieren. Gerade in Handwerken wie dem 
Elektrohandwerk melden 25 % der Be-
triebe offene Stellen, genauso viele sind es 
im Dachdeckerhandwerk. Demgegenüber 
haben nur 10 % der Kfz-Betriebe und nur 
7 % der Maler- und Lackiererbetriebe of-
fene Stellen zur Verfügung. Im Raumaus-
statterhandwerk sind sogar überhaupt kei-
ne Arbeitsplätze frei. Im Handwerk zeigt 
sich aber, dass sich die gute Auftragslage 
direkt auf das Angebot an neuen Arbeits-
plätzen auswirkt. Anders als in vielen In-
dustriebetrieben, werden nicht verstärkt 
Leiharbeitnehmer eingesetzt, sondern es 
werden eigene, sozialversicherungspfl ich-
tige Arbeitsplätze geschaffen. Hierdurch 
wird wieder einmal deutlich, dass gerade 

Diagramm 2: Abbau/Einstellung von Mitarbeitern
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 Sehr Gut Sehr Gut Gut Gut Befriedigend Befriedigend Ausreichend Ausreichend Schlecht Schlecht
 GL/LEV GM GL/LEV GM GL/LEV GM GL/LEV GM GL/LEV GM
Bäcker 0 29 75 14 25 57 0 0 0 0
Bau 7 0 23 10 44 70 14 0 2 0
Dachdecker 0 11 18 44 77 44 5 0 0 0
Elektro 11 12 24 31 47 50 18 8 0 0
Fleischer 17 0 0 0 50 100 33 0 0 0
Friseur 11 0 33 73 33 27 11 0 11 0
Informationst.  0 0 0 0 0 0 100 50 0 50
Kraftfahrzeug  0 0 22 28 57 48 17 24 4 0
Maler & Lackierer 13 11 26 22 52 56 9 6 0 6
Metalltechnik 0 10 15 20 77 50 0 20 8 0
Bekl./Raumaus. 0 0 50 0 25 100 25 0 0 0
SHK 0 5 51 50 41 27 8 18 0 0
Tischler 5 0 41 40 45 30 9 30 0 0
KH gesamt 14  31  44  10  1



die kleinen und mittelständischen Betrie-
be wichtig für die Beschäftigungssituation 
in der deutschen Gesamtwirtschaft sind.

Erfreulich ist die Tatsache, dass die 
Ausbildungsbereitschaft der Betriebe un-
gebrochen hoch ist. Mehr als die Hälf-
te der Betriebe im Handwerk bildet aus. 
Dieser Wert ist im Vergleich zu anderen 
Wirtschaftszweigen aber herausragend. 
Dies lässt auch darauf schließen, dass die 
Betriebe dem drohenden Fachkräfteman-
gel durch die eigene Ausbildungsleistung 
begegnen wollen. Nicht alle Auszubilden-
den sind jedoch potenziell neue Handwer-
ker. Viele wechseln danach in die Indus-
trie oder beginnen ein Studium. Hinzu 
kommt, dass auch in dem zurückliegen-
den Jahr nicht alle Ausbildungsplätze, die 
angeboten wurden, auch besetzt werden 
konnten. Dies lag zum Teil schlicht an 
fehlenden Bewerbern, aber zum anderen 
Teil auch an den fehlenden Voraussetzun-
gen der Bewerber. 

Beklagt wurden in allen Innungen und 
in allen Regionen gleichermaßen die wei-
terhin gestiegenen Einkaufspreise. Hier 
berichteten 78 % der Betriebe über gestie-
gene Preise. Im Vorjahr war dies mit 87 %
allerdings ein noch höherer Wert. Die 
Baubetriebe und die SHK-Betriebe be-
richteten hierbei zu 85 % bzw. 86 % von 
gestiegenen Einkaufspreisen, bei den Be-
trieben der Maler und Lackierer Innung 
waren dies sogar alle Betriebe. Die stetig 
steigenden Preise machen Preisanpassun-
gen bei den Angebotspreisen für immer 
mehr Handwerker unumgänglich. Die 
Handwerker sind sich dem Wert ihrer Ar-
beitsleistung bewusst und geben diesen 
auch entsprechend an die Kunden weiter. 
Rund 39 % geben daher an, ihre eigenen 

Angebotspreise erhöht zu haben, im Jahr 
zuvor waren es aber noch 44 %. Haupt-
beweggrund für die Preissteigerungen sind 
dabei neben den gestiegenen Einkaufsprei-
sen auch die Lohnkosten. Allerdings gibt 
es dabei große Unterschiede zwischen den 
einzelnen Handwerken. So konnten 56 % 
der Kfz-Betriebe, 53 % der SHK-Betriebe 
und 48 % der Tischlerbetriebe die Kosten 
an die Verbraucher weitergeben. Bei den 
Betrieben der Maler- und Lackiererin-
nung und der Metallinnung konnten dies 
hingegen nur 32 %, bzw. 35 %.

Rund 45 % bezeichnen ihre derzeitige 
Lage als „sehr gut“ oder „gut“ und 44 % 
waren mit der Situation des Betriebes zu-
frieden. Damit bewerten die Betriebe die 
Situation besser als im letzten Jahr. Beson-
ders positiv gestimmt waren die Betrie-
be der Bäckerinnung aus dem OBK und 
der Fleischerinnung aus GL/Lev die zu 
29 % und 17 % eine „sehr gute“ Bewer-
tung abgaben. Aber auch 75 % der Bä-
ckerbetriebe, 51 % der SHK-Betriebe aus 
GL/Lev und die Dachdeckerbetriebe und 
Friseurbetriebe aus dem OBK gaben zu 
44 %, bzw. zu 73 % eine gute Geschäftsla-
ge an. Auffallend ist, dass nur wenige Be-
triebe eine schlechte Geschäftslage beklag-
ten. Lediglich 2 % der Baubetriebe aus 
GL/Lev und 11 % der Friseurbetriebe aus 

GL/Lev gaben eine schlechte Geschäftsla-
ge an. Allerdings schätzen 50 % der Be-
triebe der Informationstechnik aus dem 
OBK die Situation als schlecht ein.

Erwartungen 2013
Erfreulich ist, dass die zukünftigen Ent-
wicklungen überwiegend als positiv bzw. 
als stabil beurteilt werden. Zwar gaben 
von den Betrieben nur rund 16 % die Er-
wartung an, dass sich die Geschäftslage 
2013 verbessern wird, dies war auch exakt 
der Wert der letzten Umfrage. Allerdings 
gehen auch weiterhin 73 % von einer sta-
bilen Geschäftsentwicklung aus, im Jahr 
zuvor waren es mit 71 % fast ebenso vie-
le Betriebe. Dabei muss jedoch beachtet 
werden, dass bereits 44 % der Betriebe die 
Situation als „befriedigend“ und 45 % die 
Situation als „gut“ oder „sehr gut“ bewer-
teten. Eine weitere Steigerung ist daher 
schwerer möglich. Besonders viele Betrie-
be der Elektroinnung (25 %), der Metall -
innung (22 %) und der Bäckerinnung 
(40 %) haben gute Erwartungen für das 
laufende Jahr. Wobei eine besonders posi-
tive Erwartung bei den Betrieben des Bä-
ckerhandwerks und des Elektrohandwerks 
in der Region GL/Lev mit 43 %, bzw. 
33 % zu verzeichnen ist.

weiter nächste Seite »»»
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Diese positive Sicht beruht sicherlich 
unter anderem auf den guten Auftragsbe-
ständen, wobei gerade bei den langfristi-
gen Auftragsbeständen ein erfreulicher 
Zuwachs zu verzeichnen ist. 54 % der Be-
triebe gaben an, für mehr als 4 Wochen 
Aufträge zu haben, im vergangenen Jahr 
waren dies mit 53 % bereits ähnlich viele 
Betriebe. 

Besonders erfreulich ist, dass rund 15 %
der Betriebe gegenwärtig sogar Aufträge 
für mehr als 8 Wochen haben. Dabei ist 
die Anzahl der Betriebe, die langfristige 
Aufträge von mehr als 12 Wochen haben, 
von 10 % bei der Vorjahresumfrage auf 
21 % weiter angestiegen. Die Betriebe, die 
über diese besonders langfristige Auftrags-
auslastung von mehr als 12 Wochen ver-
fügen, waren zu 25 % Betriebe der Bau-
innung sowie Betriebe der Elektroinnung 
mit 13 % und der Dachdeckerinnung mit 
13 %. Diese Betriebe können daher min-
destens für die nächsten 3 Monate mit ei-
ner gesicherten Beschäftigung rechnen. 
Aber auch die überwiegende Anzahl der 
Betriebe der übrigen Innungen können 4 
Wochen oder länger sicher planen. Nicht 
ganz solange können die meisten Betriebe 
des Tischlerhandwerks kalkulieren, denn 
hier haben 62 % nur für die nächsten 4 
Wochen eine sichere Auftragslage. Bei den 
Betrieben des Informationstechnikhand-
werks verfügen sogar 100 % der Betriebe 
über Auftragsbestände von nur gerade ein-
mal 2 Wochen, allerdings ist dieser Auf-
tragsbestand in der Branche seit Jahren 
üblich.

So gut diese Entwicklung insgesamt ist, 
so unerfreulich ist, dass bei 17 % der Be-
triebe offene Forderungen von mehr als 
12 Wochen vorhanden sind. Damit hat 
sich die Situation gegenüber dem Vor-
jahr (21 %) leicht verbessert. Es bleibt 
zu hoffen, dass die offenen Forderungen 
wenigstens noch größtenteils realisiert 
werden können. Ob die neuen geplanten 
Vorgaben in der VOB und neue EU-Vor-
schriften für die öffentlichen Auftraggeber 
daran etwas ändern können bleibt abzu-
warten. Immer mehr Handwerker gehen 
dazu über, Abschlagszahlungen für die 

erbrachten Leistungen zu verlangen, um 
nicht den gesamten Auftrag hinsichtlich 
des Materials und der Arbeitsleistung vor-
zufi nanzieren. Dies bedeutet häufi g ein 
hohes Risiko für die Betriebe, wenn 2-3 
Kunden nicht oder nur verspätet zahlen.

Bei der Anzahl der Beschäftigten gehen 
76 % der Innungsbetriebe von einer stabi-
len Entwicklung aus, 18 % rechnen sogar 
mit einer Steigerung. Damit wird der Wert 
der letzten Konjunkturumfrage erneut er-
reicht. Besonders die Betriebe der Dach-
deckerinnung und der Metalltechnikin-
nung aus dem OBK rechnen mit einem 
Beschäftigungszuwachs von 29 % bzw. 30 
%. Aber auch die Betriebe der Bäckerin-
nung und der Friseurinnung aus der Re-
gion GL/Lev gehen zu 38 %, bzw. 25 %
von steigenden Beschäftigungszahlen aus. 
Von sinkenden Beschäftigungszahlen ge-
hen hingegen 25 % der Betriebe der In-
nung für Informationstechnik und 16 % 
der Elektroinnung im OBK aus. Ebenso 
wie 22 % der Kfz-Betriebe und 14 % der 
Dachdeckerbetriebe aus der Region GL/
Lev. Bei diesen Zahlen muss jedoch die 
grundsätzlich stabile Beschäftigungssitu-
ation im Handwerk während der letzten 
Jahre berücksichtigt werden. In kaum ei-
nem anderen Wirtschaftszweig wurde die 
Beschäftigung insgesamt so stabil gehal-
ten, bzw. sogar ausgebaut. Daher zeugt 
gerade die weiterhin von der überwiegen-
den Anzahl der Betriebe erwartete Stabili-
tät davon, dass eine gute Beschäftigungs-
situation vorherrscht. Der Wert von 6 % 
der Betriebe, die eine sinkende Beschäf-
tigungsanzahl erwarten, liegt unter dem 
Wert der Vorjahresumfrage von 9 %.

Auch die Investitionsbereitschaft der 
Betriebe ist hoch. 62 % der Innungsbe-
triebe wollen die Investitionen stabil hal-
ten, während 15 % Investitionssteige-
rungen planen. Somit ist gegenüber dem 
Vorjahr ein geringer Rückgang feststellbar. 
Besonders investitionsfreudig sind hierbei 
die Betriebe der Kfz-Innung GL/Lev und 
der Sanitärinnung GL/Lev mit 22 % bzw. 
19 % und die Betriebe der Bäckerinnung 
mit 43 %. Hingegen möchte kein Betrie-
be der Friseurinnung und nur 9 % der Be-

triebe der Maler- und Lackiererinnung aus 
GL/Lev ihre Investitionen steigern. Aller-
dings muss man dabei bedenken, dass die 
Investitionen seit Jahren auf einem ho-
hen Niveau sind. Daher können natürlich 
auch stabile Investitionen einen großen 
Umfang haben. 

Fazit
Insgesamt berichtet die überwiegende An-
zahl der Betriebe von stabilen oder posi-
tiven Ergebnissen für das Jahr 2012 und 
die Ausblicke der Betriebe gehen weiter-
hin von stabilen Verhältnissen aus, so dass 
für das Jahr 2013 mit einem guten Ge-
schäftsergebnis gerechnet werden kann. 
Dies hängt vor allem mit der aktuellen 
Bewertung der Geschäftslage zusammen 
und damit, dass die Auftragslage insge-
samt stabiler und langfristiger als im Jahr 
zuvor ist. Das führt zu der Bereitschaft, 
neue Arbeitsplätze anzubieten und zu der 
Planung, weiter Investitionen im eigenen 
Betrieb vorzunehmen. Im Handwerk be-
steht daher die Chance auf eine weiterhin 
stabile und positive wirtschaftliche Ent-
wicklung und dies erneut auf einer brei-
ten Basis.

Nachdenklich stimmt jedoch der Um-
stand, dass noch immer viele Betriebe 
Probleme haben, die vorhandenen offe-
nen Stellen zu besetzen. Trotz der hohen 
Ausbildungsbereitschaft quer durch alle 
Handwerke ist es in vielen Handwerken 
schwer, ausreichend qualifi zierte Arbeit-
nehmer für eine handwerkliche Tätig-
keit zu gewinnen. Ein Fachkräftemangel 
ist gegenwärtig aber schon in dem Elek-
trohandwerk, dem Sanitärhandwerk, dem 
Dachdeckerhandwerk und zu spüren.

Wie modern das Handwerk arbeitet 
und wie aufgeschlossen die Betriebe auch 
neuen Entwicklungen gegenüberstehen, 
zeigt sich auch beim Einsatz moderner 
Medien. Rund 66 % haben eine eigene 
Internetseite für den Betrieb und bereits 
21 % der befragten Betriebe sind in den 
„Sozialen Netzwerken“ aktiv. Die Betriebe 
erkennen darin neue Möglichkeiten und 
sind bereit auch diese neuen Märkte sich 
zu erschließen. �
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Kundensegment 50plus

Demografie schafft Märkte
In den kommenden Jahrzehnten 

wird nicht nur die Bevölkerungszahl 
zurückgehen, sondern auch der Alters-
aufbau wird sich stark verändern. Eine 
große Zahl ältere Menschen wird im-
mer weniger jungen Menschen gegen-
überstehen. Dies hat Konsequenzen 
für Wirtschaft und Gesellschaft. 

Insbesondere das Handwerk muss sich 
mit diesen Fakten auseinandersetzen. 
Neben der Problematik (ältere Beleg-

schaften, Fachkräfte- und Nachwuchsman-
gel) bieten sich dem Handwerk aber auch 
zahlreiche Chancen. Trendforscher pro-
gnostizieren dem Handwerk zahlreiche 
neue Betätigungsfelder, so z. B. altersge-
rechtes und barrierefreies Wohnen, Well-
ness- und Qualitätsorientierung, Sicher-
heit, hoher Servicegrad usw. 

Ab dem 50. Lebensjahr wird den Men-
schen zunehmend bewusst, dass im Alter 
nicht mehr alles so leicht gehen wird wie 
in jungen Jahren: Laut einer GfK-Studie 
tragen sich 41 Prozent der Generation 50+ 
mit dem Gedanken, in die Barrierefreiheit 
des privaten Wohnbereichs zu investieren. 
Solche Maßnahmen ermöglichen es, auch 
bei eingeschränkter Bewegungsfreiheit 
weitgehend selbstständig in den eigenen 
vier Wänden zu leben. 

Behindertengerechte Planung beginnt 
hierbei an der Haustür. Fast alle Haus-
eingänge moderner Einfamilienhäuser lie-
gen heute über dem Gartenniveau. Dieser 
Abstand ist zwar bautechnisch sinnvoll, 
um die Gebäudefuge am Sockel über das 
Gelände hinaus zu heben und damit vor 
Staunässe zu sichern, für Rollstuhlfah-
rer und Gehbehinderte aber werden diese 

Stufen zum unüberwindlichen Hindernis, 
die nachträgliche Beseitigung der Hemm-
schwellen kommt teuer. Besser, der Bau-
herr plant beizeiten Alternativen ein: Beim 
Einfamilienhaus kann zum Beispiel direkt 
an der Haustür eine abgedeckte Boden-
ablaufrinne vorgesehen werden. Die ver-
hindert, dass Regenwasser oder ähnliches 
in den Hausfl ur gelangt. Maßnahmen, die, 
bei rechtzeitiger und fachlich kompetenter 
Planung, keinen Euro extra kosten. 

Warum barrierefreies Bauen den 
Wert der Immobilie steigert.
Bauherren oder Sanierer, die bereits heu-
te die Grundlagen für barrierefreies Woh-
nen legen, gewinnen in mehrfacher Hin-
sicht. Als Eigenheimbesitzer schaffen sie 
den Grundstein dafür, jahrelang in den 
eigenen vier Wänden zu bleiben. Müssen 
oder wollen sie später vermieten, können 
sie ihre Immobilie mit geringem Aufwand 
den verschiedensten Mieterinteressen an-
passen. Und wer sein Häuschen später 
verkaufen muss oder will, hat gute Argu-
mente bei der Preisbildung

Verdopplung im gewerblichen
Bau erwartet
Barrierefreie Anforderungen ans Wohnen 
sind eine Herausforderung für den Woh-
nungsbau. Doch auch im gewerblichen 
Bau kommt man an Barrierefreiheit nicht 
vorbei – und das gilt nicht nur für öffent-
liche Gebäude, sondern in zunehmendem 
Maße auch im Wirtschaftsbau: Diese Er-
wartungen äußerten Handwerker und Ar-
chitekten in der Befragung zur aktuellen 
Jahresanalyse von Schaffung von barriere-
freien Wirtschaftsbauten.

In einer telefonischen Befragung des 
Marktforschungsinstituts BauInfoCon-
sult zur Jahresanalyse 2011/2012 unter je-
weils 180 Architekten, Bauunternehmern 
und SHK-Installateuren wurden die Ak-
teure zum Nichtwohnungsbau befragt. In 
öffentlichen Gebäuden und Arbeitsstät-
ten ist der barrierefreie Zugang per DIN-
Norm vorgeschrieben – hier sind die öf-
fentlichen Bauherren im Zugzwang ihre 
Gebäude den Standards gemäß zu bauen 
oder zu modernisieren. 

Im Mittel schätzten die Bauunterneh-
mer, dass ein Drittel ihrer Projekte im öf-
fentlichen Nichtwohnungsbau Maßnah-
men zur Erreichung oder Verbesserung 
der Barrierefreiheit beinhaltete. Bei den 
SHK-Installateuren betrug der Anteil sol-
cher Projekte 37 Prozent, bei den Archi-
tekten sogar schon 59 Prozent. 

Eine noch deutlichere Sprache spre-
chen die Erwartungen der befragten Ak-
teure, wie sie den zukünftigen Anteil von 
barrierefreien Baumaßnahmen in ihren 
Projekten im Jahr 2016 einschätzen. Hier 
sind es laut Schätzungen der Architekten 
fast drei Viertel ihrer Aufträge und bei 
den Bauunternehmern fast zwei Drittel. 
Die SHK-Installateure rechnen bei jedem 
zweiten öffentlichen Projekt in fünf Jah-
ren mit barrierefreien Aspekten.

Barrierefreiheit im Wirtschaftsbau 
verliert Exotenstatus
Im Wirtschaftsbau zeigt sich dagegen er-
wartungsgemäß: Barrierefreiheit ist noch 
keineswegs die Regel: Nur in jedem sechs-
ten oder siebten Bauprojekt im gewerbli-
chen Hochbau werden Aspekte der Bar-
rierefreiheit mitberücksichtigt, so die 
Erfahrung der Bauunternehmer, SHK-In-
stallateure und Architekten. Im Gegensatz 
zu den öffentlichen Bauherren stehen die 
Unternehmen nicht unter Zugzwang, die 
schrankenlose Begehbarkeit ihrer Gebäu-
de zu ermöglichen. �
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Energie sparendes
Bauen und Sanieren

Mit der Sanierung von 
Wohngebäuden kann sehr 
viel Energie eingespart wer-
den. Die notwendigen nach-
träglichen Dämmmaßnah-
men sind meist auch 
wirt schaftlich, trotzdem wer-
den sie häufig nicht optimal 
oder gar nicht umgesetzt.

Durch eine Vielzahl 
sehr unterschiedli-
cher Aussagen ist der 

Verbraucher häufi g irritiert und 
entscheidet sich oft für das ver-
meintlich Sichere: alles beim 
Alten zu belassen. Dies schadet 
langfristig dem Geldbeutel und 
dem Umweltschutz. 

Die größte Energieeinspa-
rung bei der energetischen Sa-
nierung eines älteren Wohnge-
bäudes kann in der Regel durch 
die nachträgliche Dämmung 
der Außenwand erreicht wer-
den. Gerade hier liegen häufi g 
Vorurteile und Missverständ-
nisse vor: Es wird angeführt, 
die Wand müsse atmen, durch 
Dämmung entstünden Schim-
melpilz oder Bauschäden. Zu-
dem lohne sich der ganze Auf-
wand fi nanziell nicht. Die 

Erfahrungen zeigen aber genau 
das Gegenteil: Gerade durch 
die optimale Dämmung älte-
rer Gebäude werden Bauschä-
den wie Durchfeuchtung oder 
Schimmel vermieden. Die 
Energieeinsparung senkt somit 
Kosten, außerdem steigt durch 
das behaglichere Raumklima 
der Wohnkomfort.

Auch eine Dämmung der 
Außenwand kann in vielen Fäl-
len vorgenommen werden. Bei 
einfach strukturierten, verputz-
ten Fassaden mit teilweise ver-
witterten Ornamenten kann mit 
einem Thermohautsystem und 
nachträglich aufgesetzten Stuck-
elementen gearbeitet werden. 
Die Ansicht verändert sich da-
durch nur gering. Bei Fassaden, 
die außen nicht (z. B. Sichtsand-
stein oder Sichtfachwerk) oder nur 
mit hohem Aufwand (verschin-
delte Fassaden) gedämmt wer-
den können, bietet sich die In-
nendämmung der Außenwand 
an. Hier sind allerdings wichtige 
Regeln zu beachten. Insbeson-
dere bei Fachwerkbauten muss 
die äußere (Regenschutz) mit der 

weiter nächste Seite »»»
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inneren Sanierung (Dämmung mit Dampf-
bremse) optimal abgestimmt werden. 

Einsparung durch Erneuerung
der Heizungsanlage
Durch den Austausch einer veralteten 
Heizungsanlage gegen eine moderne Gas-
heizung mit Niedertemperaturtechnik 
werden zwischen 10 und 30 % eingespart.  
Leichte Abweichungen können sich na-
türlich immer aufgrund unterschiedlicher 
Konstruktionen und anderem Nutzerver-
halten ergeben.

Heizungserneuerung
Bei einer Umstellung von Einzelöfen auf 
Zentralheizung oder bei einer Sanierung 
von bisher mit Gasthermen beheizten Bä-
dern bietet es sich außerdem an, den frei-
werdenden Kamin als Montageschacht für 
Heizungs- und Solarleitungen zu benutzen.

Außenwanddämmung
Sind auch die Fenster sanierungsbedürf-
tig, erneuert man diese in jedem Fall zu-
sammen mit der Außenwanddämmung. 
Um Wärmebrücken zu vermeiden, kön-
nen die Fenster von außen auf das beste-
hende Mauerwerk aufgedübelt und dann 

in die Dämmung integriert werden. An-
sonsten müssen die Fensterlaibungen 
etwa 4 cm stark gedämmt werden. Vor 
der Dämmung der Außenwand können 
Heizungsrohre in Mauerschlitze der Au-
ßenwand verlegt werden. So könnte hier 
relativ einfach eine Einzelofenheizung auf 
Zentralheizung umgestellt werden, ohne 
in den Innenräumen große Stemmarbei-
ten vornehmen zu müssen. Auch Leer-
rohre vom Heizungskeller zur Solaranlage 
können eingebaut werden.

Dachdämmung
Wird das Dach komplett neu gedeckt, 
so sollte darauf geachtet werden, dass der 
Dachüberstand breit genug gewählt wird, 
um eine nachträgliche Außenwanddäm-
mung zuzulassen. Ist eine Solaranlage ge-
plant, kann der Kollektor gleich in die 
Dachhaut integriert werden.

Photovoltaik
Unter Photovoltaik versteht man die di-
rekte Umwandlung von Sonnenenergie 
in elektrische Energie mittels Solarzellen. 
In Photovoltaikanlagen fi ndet die Ener-
giewandlung mithilfe von Solarzellen, die 
zu so genannten Solarmodulen verbunden 

werden, statt. Die Nutzung der erzeugten 
Elektrizität kann vor Ort erfolgen, in Ak-
kumulatoren gespeichert oder in Strom-
netze eingespeist werden. Bei Einspeisung 
der Energie in das öffentliche Stromnetz 
wird aufgrund der von den Solarzellen er-
zeugten Gleichspannung ein Wechselrich-
ter zur Umwandlung benötigt. 

Das deutsche Gesetz für den Vorrang 
Erneuerbarer Energien (EEG) soll eine 
nachhaltige Entwicklung der Energiever-
sorgung ermöglichen, Primärzweck ist der 
Klima- und Umweltschutz. Die volkswirt-
schaftlichen Kosten der Energieversor-
gung sollen sich dadurch verringern, fos-
sile Energieressourcen geschont und die 
Weiterentwicklung von Technologien zur 
Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren 
Energien gefördert werden. 

LED Leuchtmittel
LED ist die Abkürzung für „Light Emit-
ting Diode“, was auf Deutsch soviel wie 
„Licht emittierende Diode“ bedeutet. 
LEDs sind im Bereich der Lampentechnik 
auf dem Vormarsch. Sie sind sehr sparsam, 
sogar gegenüber Energiesparlampen wan-
deln Leuchtdioden wesentlich mehr Ener-
gie in elektrisches Licht um. Denn nicht 
erst seit dem die 100 und 75 Watt Glüh-
birnen verboten wurden ist bekannt, das 
LED Lampen als stromsparend gelten und 
wesentliche Vorteile gegenüber der guten 
alten Glühlampe sowie der Energiespar-
lampe besitzen. Die drei wichtigsten Vor-
teile der LED Lampen sind ihre hohe Le-
bensdauer, der geringe Energieverbrauch 
und die geringe Wärmeentwicklung. �
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Kraftstoffverbrauch bei Neuwagen
Ein Käufer kann vom Kaufvertrag 

zurücktreten, wenn der gekaufte Neu-
wagen auch unter Testbedingungen 
über 10 % mehr Kraftstoff verbraucht 
als im Verkaufsprospekt angegeben. 
Das hat der 28. Zivilsenat des Oberlan-
desgerichts Hamm entschieden und 
insoweit das erstinstanzliche Urteil 
des Landgerichts Bochum bestätigt.

Eine Kaufsache kann bereits dann 
mangelhaft sein, wenn ihr eine 
Eigenschaft fehlt, die der Käufer 

nach öffentlichen Äußerungen des Ver-
käufers, des Herstellers oder seines Gehil-
fen insbesondere in der Werbung erwarten 
kann (§ 434 Abs. 1 Satz 3 BGB).

Ende 2009 hatte der Kläger aus Her-
ne beim beklagten Autohaus in Bochum 
einen neuen Pkw Renault Scénic 2.0 16 
V zum Preis von ca. 20.300 € erworben. 
Der Verkaufsprospekt bewarb das Fahr-
zeug (ohne Zusatzausstattung) mit nach 
dem Messverfahren gem. EU-Richtlinie 
RL 80/1268/EWG ermittelten Kraftstoff-
verbrauchswerten. Nachdem der Kläger zu 
hohe Verbrauchswerte beanstandet hatte 
und dem Autohaus keine Nachbesserung 
gelungen war, erklärte er im April 2010 
den Rücktritt vom Kaufvertrag. Er hat so-
dann die Rückzahlung des Kaufpreises ge-
gen Rückgabe des Fahrzeuges verlangt. Das 
Autohaus hat einen Fahrzeugmangel mit 
der Begründung bestritten, die vom Kläger 
beanstandeten höheren Verbrauchswerte 
hingen von der Zusatzausstattung und der 
individuellen Nutzung ab.

Hierzu führte das Gericht weiter aus:
» Der Kläger war zum Rücktritt berech-

tigt. Dem Fahrzeug fehlte eine Beschaf-
fenheit, die der Käufer nach dem Ver-
kaufsprospekt erwarten darf.

» Ein Käufer muss zwar wissen, dass die 
tatsächlichen Verbrauchswerte von 
zahlreichen Einfl üssen und der indivi-
duellen Fahrweise abhängen und nicht 
mit Prospektangaben gleichzusetzen 
sind. Ein Käufer kann aber erwarten, 
dass die im Prospekt angegebenen Wer-
te unter Testbedingungen reproduzier-
bar sind.

» Dies war bei dem verkauften Fahrzeug 
nicht der Fall. Das vom Senat eingehol-

te Sachverständigengutachten hat dies 
bestätigt.

» Die vom Sachverständigen festgestell-
ten erhöhten Verbrauchswerte stellen 
eine erhebliche Pfl ichtverletzung dar, 
weil der im Verkaufsprospekt ange-
gebene Verbrauchswert um mehr als 
10 % überschritten wurde.

» Von dem zurückzuzahlenden Kaufpreis 
ist allerdings ein Abzug von ca. 3.000 € 
zu machen, die der Kläger als Entschä-
digung für die bisherige Fahrzeugnut-
zung zu leisten hat. �

OLG Hamm, Urteil v. 7.2.2013
– I-28 U 94/12

Rücktritt vom Kaufvertrag
bei sog. „Montagsauto“

Ob ein Neufahrzeug im Hinblick 
auf die Art, das Ausmaß und die Be-
deutung der aufgetretenen Mängel 
als „Montagsauto“ anzusehen ist, be-
urteilt sich danach, ob der bisherige 
Geschehensablauf aus Sicht eines ver-

ständigen Käufers die Befürchtung 
rechtfertigt, es handele sich um ein 
Fahrzeug, das wegen seiner auf her-
stellungsbedingten Qualitätsmängeln 
beruhenden Fehleranfälligkeit insge-
samt mangelhaft ist und auch zukünf-

tig nicht frei von herstellungsbeding-
ten Mängeln sein wird.

Der BGH hat sich mit der Frage 
befasst, unter welchen Voraus-
setzungen bei einem gehäuften 
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Auftreten von Mängeln ein so-
genanntes „Montagsauto“ vor-
liegt, bei dem eine (weitere) 
Nacherfüllung für den Käu-
fer gemäß § 323 Abs. 2 Nr. 3 
BGB entbehrlich oder nach § 
440 Satz 1 Alt. 3 BGB unzu-
mutbar ist.

Der Kläger kaufte ein neu-
es Wohnmobil. Das Wohnmo-
bil wurde im April 2009 ausge-
liefert. Im Zeitraum von Mai 
2009 bis März 2010 brachte 
der Kläger das Wohnmobil ins-
gesamt dreimal zur Durchfüh-
rung von Garantiearbeiten in 
die Werkstatt. Im April 2011 
erklärte der Kläger – nach-
dem er zwischenzeitlich weite-
re Mängel selbst beseitigt hat-
te und erneut Garantiearbeiten 
hatte durchführen lassen – den 
Rücktritt vom Kaufvertrag und 
rügte das Vorhandensein von 
fünfzehn Mängeln, deren Be-
seitigung nach den Erkenntnis-
sen eines von ihm beauftragten 
Sachverständigen einen Kos-
tenaufwand von 5.464 € netto 
verursachen würde. Der Ver-
käufer wies den Rücktritt zu-
rück und bot die Beseitigung 
vorhandener Mängel im Wege 
der Nacherfüllung an. Hier-
von machte der Kläger kei-
nen Gebrauch. Er vertritt die 
Auffassung, in Anbetracht der 
Vielzahl der insgesamt aufge-
tretenen Mängel („Montags-
auto“) sei der Rücktritt vom 

Kaufvertrag ohne vorherige 
Fristsetzung zur Mängelbeseiti-
gung zulässig.

Hierzu führte der BGH 
weiter aus: Die Frage, unter 
welchen Voraussetzungen bei 
einem gehäuften Auftreten 
von Mängeln ein sogenanntes 
„Montagsauto“ vorliegt, un-
terliegt der wertenden Betrach-
tung durch den Tatrichter. Das 
Berufungsgericht hat im vorlie-
genden Fall eine Fristsetzung 
zur Nacherfüllung nicht als un-
zumutbar angesehen. Dabei ist 
es rechtsfehlerfrei davon ausge-
gangen, dass der Umstand, dass 
innerhalb eines vergleichsweise 
kurzen Zeitraums zahlreiche 
Mängel aufgetreten sind, auf-
grund anderer bedeutsamer As-
pekte entscheidend an Gewicht 
verliert. Insbesondere handelt 
es sich nach der revisionsrecht-
lich nicht zu beanstandenden 
Wertung des Berufungsgerichts 
bei der weitaus überwiegenden 
Anzahl der vom Kläger bean-
standeten Mängel um bloße 
Bagatellprobleme, die nicht 
die technische Funktionstüch-
tigkeit des Fahrzeugs, sondern 
dessen Optik und Ausstattung 
betreffen und denen das Beru-
fungsgericht rechtsfehlerfrei le-
diglich „Lästigkeitswert“ beige-
messen hat. �

BGH, Urteil v. 23.1.2013 – 
VIII ZR 140/12
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Firmenstempel neben einer
Unterschrift wahrt die Schriftform

Das Hinzusetzen eines Stempels zu 
einer Unterschrift weist denjenigen, 
der die Unterschrift geleistet hat, als 
unterschriftsberechtigt für den Stem-
pelaussteller aus, wodurch eine so in 
den Verkehr gegebene Erklärung das 
Schriftformerfordernis des § 550 BGB 
erfüllt. Der Geschäftsverkehr misst 
dem Firmen- oder Betriebsstempel 
eine Legitimationswirkung bei.

Die Klägerin ist eine als GbR ge-
führte überörtliche Sozietät von 
Wirtschaftsprüfern, Steuerbe-

ratern und Rechtsanwälten. Sie hatte mit 
Wirkung von August 2002 Kanzleiräume 
von der Beklagten angemietet. Der schrift-
lich abgefasste Mietvertrag sah eine feste 
Laufzeit von zehn Jahren vor. Als Mieter 
war Sozietät bezeichnet, wobei einzelne 
Gesellschafter nicht aufgeführt wurden. 
Unterschrieben wurde der Mietvertrag auf 
Mieterseite nur von dem Gesellschafter B. 

Der Unterschrift beigefügt war ein Stem-
pelabdruck der Sozietät.

Vor Ablauf der Zehnjahresfrist kündig-
te die Klägerin dann den Mietvertrag im 
September 2009. Die Kündigung wur-
de von sämtlichen 15 Gesellschaftern der 
Klägerin unterzeichnet.

Der Mietvertrag war nach der Entschei-
dung des BGH wirksam unter Einhaltung 
der Schriftform geschlossen worden und die 
vorzeitige Kündigung daher unwirksam.

Zwar hat der BGH in der Vergangen-
heit entschieden, dass wenn eines der zur 
gemeinschaftlichen Vertretung berufenen 
Organmitglieder der Gesellschaft den Ver-
trag unterzeichnet, die Schriftform des 
§ 550 BGB nur gewahrt ist, wenn auch 
die übrigen Organmitglieder unterzeich-
nen oder die Unterschrift den Hinweis 
enthält, dass das unterzeichnende Organ-

mitglied auch diejenigen Organmitglieder 
vertreten will, die nicht unterzeichnet 

Ein Vertretungsverhältnis für die Ge-
sellschaft wurde hier jedoch bereits durch 
den der Unterschrift beigefügten Stem-
pelabdruck angezeigt, ohne dass es dazu 
weiterer Unterschriften der übrigen ge-
schäftsführenden Gesellschafter bedurft 
hätte. Eine so abgegebene Erklärung ge-
nügt auch der Schriftform. Denn sie er-
weckt anders als die nur von einem einzel-
nen Gesellschafter ohne Vertretungszusatz 
abgegebene Erklärung nicht den äußeren 
Anschein, es könnten noch weitere Un-
terschriften fehlen. Das Hinzusetzen eines 
Stempels zu einer Unterschrift weist denje-
nigen, der die Unterschrift geleistet hat, als 
unterschriftsberechtigt für den Stempel-
aussteller aus. Denn der Geschäftsver-kehr 
misst dem Firmen- oder Betriebsstempel 
eine Legitimationswirkung bei. �

Urteil BGH 23.1.2013, XII ZR 35/11

Betriebsübergang auch
bei Erwerb einer Immobilie? 

Ein Betriebsübergang (i.S. des § 613a 
BGB) liegt vor, wenn ein Betrieb oder 
Betriebsteil durch Rechtsgeschäft (z.B. 
Kauf, Verpachtung, Nießbrauch) auf 
einen neuen Inhaber übergeht.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, 
tritt der neue Inhaber des Betriebs 
oder Betriebsteils in die zum Zeit-

punkt des Übergangs (im Betrieb) beste-
henden Arbeitsverhältnisse automatisch 
ein. Er wird also der neue Arbeitgeber, un-
abhängig davon, ob er es will oder weiß. 
Dies gilt nicht nur für die Zukunft, son-
dern auch für die bereits existierenden 

Verbindlichkeiten aus den Arbeitsverhält-
nissen. 

Der Kläger war als technisch-kaufmän-
nischer Sachbearbeiter beschäftigt. Ein-
ziges Betätigungsfeld seines Arbeitgebers 
war die Verwaltung eines ihm gehörenden 
Büro- und Geschäftshauses. Die beklagte 
Stadt war Hauptmieterin des Gebäudes. 
Im Jahr 2010 erwarb sie diese Immobilie, 
welche den einzigen Grundbesitz des Ar-
beitgebers darstellte. Nach dieser Grund-
stücksveräußerung wurde der Arbeitgeber 
liquidiert. Der Kläger macht geltend, sein 
Arbeitsverhältnis sei im Wege eines Be-

triebsübergangs auf die Stadt übergegan-
gen.

Das Bundesarbeitsgericht führte dazu 
aus. Der Betriebszweck des Arbeitgebers 
war einzig die Verwaltung der in seinem Ei-
gentum stehenden Immobilie. Er war dem-
nach ein Dienstleistungsbetrieb. Diesen 
hat die beklagte Stadt nicht dadurch über-
nommen, dass sie lediglich das verwaltete 
Grundstück erworben hat. Dementspre-
chend liegt kein Betriebsübergang vor.  �

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
15.11.2012 – Az. 8 AZR 683/11
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Mangelhafte Werkleistung
als Eigentumsverletzung

Ein Auftraggeber lässt eine Pho-
tovoltaikanlage auf dem Dach eines 
Stalles installieren. Das Dach besteht 
aus Wellfaserplatten. Der Auftragneh-
mer beauftragte seinerseits wiederum 
einen Nachunternehmer. Dieser führ-
te die Arbeiten mangelhaft aus, da er 
die Unterkonstruktion nicht nur auf 
die Wellen der Faserplatten aufbringt, 
sondern auch in die Wellentäler bohrt. 
Hierdurch kann Regenwasser in den 
Stall eindringen.

Da Gewährleistungsansprüche ge-
gen den Auftragnehmer nicht 
durchsetzbar sind, wendet sich 

der Auftraggeber an den Nachunterneh-
mer. Er macht geltend, dass es durch die 
Bohrungen in den Wellentälern zu einer 
Eigentumsverletzung am Dach gekom-
men ist. Daher bestünden deliktsrechtli-

che Haftungsansprüche aus § 823 BGB. 
Der Nachunternehmer verweist hingegen 
darauf, dass zwischen ihm und dem Auf-
traggeber kein Vertragsverhältnis bestehen 
würde. Deliktsrechtliche Schadensersatz-
ansprüche bestünden nicht, da sich in den 
falschen Bohrungen lediglich der Unwert 
der mangelhaften Bauleistung verkörpert 
habe.

Vor dem Landgericht gewann der Auf-
traggeber in der nächsten Instanz vor dem 
Oberlandesgericht unterlag der Kläger.

Zwar können Ansprüche aus unerlaub-
ter Handlung neben Gewährleistungs-
ansprüchen des Auftraggebers bestehen. 
Mangelhafte Bauleistungen sind allerdings 
keine Eigentumsverletzung. Gleiches gilt, 
wenn durch eine mangelhafte Leistung 
ein Schaden an Bauteilen entsteht, die 

zwar nicht erneuert werden, jedoch der-
art in die Sanierungsaufgabe eingespannt 
sind, dass ohne diese Einbeziehung der 
vertraglich geschuldete Werkerfolg nicht 
erzielt werden kann. In derartigen Fällen 
ist der Schaden am Bestandsgebäude de-
ckungsgleich mit dem Mangelunwert der 
Bauleistung.

Vorliegend erforderte die Montage der 
Photovoltaikanlage Eingriffe in die Sub-
stanz des Daches, indem die Unterkon-
struktion auf diesem zu montieren war. 
Wenn diese Montage fehlschlägt und da-
bei das vorhandene Dach beschädigt wird, 
entstehen keine über die werkvertragli-
chen Schadensersatzansprüche hinausge-
henden deliktischen Ansprüche. �

Oberlandesgericht Dresden, Urteil 
vom 30.8.2012 – Az. 10 U 223/12
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Klagefrist bei Verhandlungen über 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses

Will der Arbeitnehmer die Unwirk-
samkeit einer Kündigung des Arbeits-
verhältnisses geltend machen, muss 
er innerhalb von drei Wochen Kündi-
gungsschutzklage erheben. Eine ver-
spätet erhobene Klage ist nur nachträg-
lich zuzulassen, wenn der Arbeitnehmer 
trotz aller ihm nach Lage der Umstän-
de zuzumutenden Sorgfalt verhindert 
war, die Klagefrist einzuhalten.

Die Arbeitgeberin hatte das Ar-
beitsverhältnis der Arbeitneh-
merin am 7.11.2011 gekündigt. 

Am 25.11.2011 unterrichtete die Arbeit-
nehmerin den Geschäftsführer der Arbeit-
geberin von einer Schwangerschaft. Nach 
der Darstellung der Arbeitnehmerin äu-
ßerte der Geschäftsführer daraufhin, die 
Situation sei nun eine andere, er werde 
sich mit dem Rechtsanwalt der Arbeitge-

berin besprechen. Am 28.11.2011 – dem 
letzten Tag der Klagefrist – äußerte der 
Geschäftsführer gegenüber der Arbeitneh-
merin, man müsse am nächsten Tag mit-
einander über die Kündigung reden. Am 
16.1.2012 reichte die Klägerin Kündi-
gungsschutzklage ein und beantragte die 
nachträgliche Zulassung dieser Klage. 

Das Landesarbeitsgericht hat den An-
trag auf nachträgliche Klagezulassung 
zurückgewiesen. Es führte aus, dass die 
Arbeitnehmerin ohne eine bindende Ver-
einbarung oder Zusage über die Fortset-
zung des Arbeitsverhältnisses auf eigenes 
Risiko von einer rechtzeitigen Klageer-
hebung abgesehen hat. Auch hat der Ge-
schäftsführer der Arbeitgeberin sie durch 
seine Äußerung am letzten Tag der Klage-
frist nicht arglistig von einer vorsorglichen 
Klageerhebung abgehalten.

Hinweis: Führen der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer nach Ausspruch der Kün-
digung Verhandlungen über die Fortset-
zung des Arbeitsverhältnisses, genügt dies 
für sich genommen nicht, um eine spätere 
Kündigungsschutzklage nachträglich zu-
zulassen. Erst wenn der Arbeitgeber mit 
dem Arbeitnehmer eine Vereinbarung 
über die Fortsetzung des Arbeitsverhält-
nisses getroffen oder wenigstens eine dies-
bezügliche Zusage gemacht hat, kann von 
einer Erhebung der Kündigungsschutz-
klage innerhalb der Klagefrist abgesehen 
werden.

Das LAG hat die Revision an das Bun-
desarbeitsgericht nicht zugelassen. �

Landesarbeitsgericht Berlin-
Brandenburg, Urteil vom 2.11.2012 – 

Az. 6 Sa 1754/12

22
FORUM 2/2013

Editorial Handwerksforum Namen + Nachrichten TermineRecht + Ausbildung



Arbeitnehmer müssen grundsätzlich 
ein Zeugnis im Betrieb abholen

Arbeitgeber sind in aller Regel 
nicht verpfl ichtet, einem Arbeit-
nehmer nach Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses das Zeugnis zuzu-
schicken. Insoweit liegt vielmehr grund-
sätzlich eine Holschuld vor. Wenn ein 
Arbeitnehmer ohne vorherigen Abholver-
such ein Zeugnis einklagt, hat er daher 
ggf. die Kosten des erledigten Rechtsstreits 
zu tragen. Etwas anderes gilt nur, wenn es 

ihm aufgrund besonderer Umstände aus-
nahmsweise unzumutbar ist, das Zeugnis 
im Betrieb abzuholen.

Hintergrund: Grundsätzlich müssen 
sämtliche Arbeitspapiere beim Arbeitge-
ber abgeholt werden. Dies ist auch inte-
ressensgerecht, da der Arbeitgeber auch 
die Aushändigung im Streitfall beweisen 
muss. Daher sollten alle Arbeitspapiere 

nur gegen Rückgabequittung ausgehän-
digt werden. Achtung: Durch tarifvertrag-
liche Bestimmungen kann aber vereinbart 
werden, dass der Arbeitgeber die Papiere 
versenden muss. Dies sollten Sie durch 
Rücksprache mit der Rechtsabteilung der 
Kreishandwerkerschaft prüfen, bevor ein 
unnötiger Rechtsstreit entsteht. �

LAG Berlin-Brandenburg
6.2.2013, 10 Ta 31/13

Schwangerschafts ver tretung muss
Schwangerschaft nicht offenbaren

Die Frage nach einer Schwanger-
schaft wird grundsätzlich als unmit-
telbare Benachteiligung wegen des 
Geschlechts i. S. von § 3 I 2 AGG bewer-
tet.

Eine schwangere Frau braucht des-
halb auch weder von sich aus noch 
auf entsprechende Frage vor Ab-

schluss des Arbeitsvertrages eine bestehen-
de Schwangerschaft zu offenbaren.

Das gilt nach der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs  selbst dann, 
wenn nur ein befristeter Arbeitsvertrag be-
gründet werden soll und die Bewerberin 
während eines wesentlichen Teils der Ver-
tragszeit nicht arbeiten kann.

Auch in dem Fall, dass der befriste-
te Vertrag zur Vertretung einer ebenfalls 
schwangeren Mitarbeiterin dienen sollte, 
sah das Landesarbeitsgericht keine Ausnah-

me begründbar. Eine wegen Verschweigens 
der Schwangerschaft erklärte Anfechtung 
des Arbeitsvertrages durch den Arbeitge-
ber war deshalb unwirksam. Offen gelassen 
wurde, ob in Fällen eines dauerhaften Be-
schäftigungsverbots eine Ausnahme zu ma-
chen wäre, denn dies lag im entschiedenen 
Fall nicht vor. Die Klägerin hatte bis zur Er-
klärung der Anfechtung gearbeitet. �

Landesarbeitsgericht Köln, Urteil 
vom 11.10.2012 –  Az. 6 Sa 641/12

Achtung bei Anschreiben
von Dachdecker.com

Ein Mitgliedsbetrieb der Dachde-
ckerinnung erhielt ein Werbean-
schreiben, in dem das Internetpor-

tal „Dachdecker.com“ mit dem Hinweis 
auf eine angebliche Empfehlung durch die 
Dachdeckerinnung Bergisches Land warb. 
Dies ist jedoch nicht zutreffend, da die 
Innung mit keinem Internetportal oder 
sonstigem Verzeichnis zusammenarbeitet. 
Der Zen tralverband des Dachdeckerhand-

werks hat zwar Verträge mit diesem Portal, 
aber die Innung hat dazu keine Verbin-
dung und kennt weder das Angebot noch 
den Nutzen für die Betriebe.

Das Mitglied informierte zum Glück 
die Innung über diesen Vorgang, so dass 
darauf reagiert werden konnte. Dem Be-
treiber der Internetseite wurde eine straf-
bewährte und kostenpfl ichtige Unterlas-

sungserklärung über den Verein gegen 
Unwesen in Handel und Gewerbe zuge-
stellt, die dieser auch abgab und die Ab-
mahnkosten übernahm. Wenn ein Dach-
deckerbetrieb von dem Internetportal 
„Dachdecker.com“ daher in Zukunft ein 
Anschreiben erhält, indem ein Bezug zur 
Innung hergestellt wird, so bitten wir um 
eine Benachrichtigung, damit die Straf-
zahlung eingefordert werden kann. �
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Entgeltfortzahlung bei Organspende
Seit dem 1. August 2012 hat ein Ar-

beitnehmer nach einem neu einge-
fügten § 3a Entgeltfortzahlungsgesetz 
(EntgeltfortzG) bei Arbeitsunfähigkeit 
infolge der Spende von Organen und 
Geweben einen Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung durch den Arbeitgeber. 
Dieser hat einen Erstat-tungsanspruch 
gegenüber der gesetzlichen Kranken-
kasse oder dem privaten Krankenver-
sicherungsunternehmen des Organ-
empfängers. 

Wird ein Arbeitnehmer durch 
Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit an seiner Arbeits-

leistung verhindert, ohne dass ihn ein Ver-
schulden trifft, so hat er grundsätzlich ei-
nen Anspruch auf Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall durch den Arbeitgeber für 
die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zu ei-
ner Dauer von sechs Wochen (§ 3 Abs. 1 
EntgeltfortzG). 

Das Bundesarbeitsgericht verneinte 
bisher eine Entgeltfortzahlungspfl icht des 
Arbeitgebers, wenn der Arbeitnehmer in-

folge einer Organspende arbeitsunfähig 
erkrankte. Werde ein Arbeitnehmer auf-
grund eines ärztlichen Eingriffs, der zur 
Gewebe- oder Organtransplantation un-
umgänglich ist, krank und sei er deswegen 
zur Erbringung der vertraglich geschul-
deten Arbeitsleistung außer Stande, dann 
überschreite diese Arbeitsunfähigkeit die 
Grenze des allgemein vom Arbeitgeber 
zu tragenden Krankheitsrisikos. Der Ar-
beitnehmer nehme die Arbeitsunfähigkeit 
bewusst als unvermeidbare Begleiterschei-
nung hin, um mit der Organspende eine 
ethisch hochstehende und rechtlich zuläs-
sige Hilfeleistung für einen anderen zu er-
bringen. Eine auf diese Weise verursachte 
Arbeitsunfähigkeit werde nicht mehr vom 
sozialen Schutzzweck der die Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall regelnden 
Grundnorm des § 3 Abs. 1 EntgeltfortzG
gedeckt. Der Verdienstausfall des Arbeit-
nehmers gehöre dann vielmehr zu den 
Kosten der Krankenhilfe beziehungsweise 
der Heilbehandlung des Empfängers der 
Organspende und sei daher von der Kran-
kenkasse beziehungsweise Berufsgenos-
senschaft des Empfängers zu tragen. 

In einem neu eingefügten § 3a „An-
spruch auf Entgeltfortzahlung bei Spende 
von Organen oder Geweben“ sind erst-
mals ein Anspruch des Arbeitnehmers auf 
Entgeltfortzahlung und ein Erstattungs-
an-spruch des Arbeitgebers gesetzlich ge-
regelt worden: Zukünftig soll einem Ar-
beitnehmer, der durch Arbeitsunfähigkeit 
infolge der Spende von Organen oder Ge-
weben im Sinne des Transplantationsge-
setzes an seiner Arbeitsleistung verhindert 
ist, ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
durch den Arbeitgeber für die Zeit der Ar-
beitsunfähigkeit bis zur Dauer von sechs 
Wochen zustehen (§ 3a Abs. 1 Entgelt-
fortzG). Dem Arbeitgeber sind jedoch 
von der gesetzlichen Krankenkasse bezie-
hungsweise von dem privaten Kranken-
versicherungsunternehmen des Organ- 
beziehungsweise Gewebeempfängers das 
an den Arbeitnehmer fortgezahlte Arbeits-
entgelt sowie die hierauf entfallenden vom 
Arbeitgeber zu tragenden Beiträge zur So-
zialversicherung und zur betrieblichen Al-
ters- und Hinterbliebenenver-sorgung auf 
Antrag zu erstatten (§ 3a Abs. 2 Entgelt-
fortzG). �
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Abmahnmissbrauch:

Schadensersatzanspruch wegen 
schlecht recherchierter Abmahnung

Eine Abmahnung, die schlecht re-
cherchiert wurde oder ins Blaue hin-
ein erfolgt, kann nach einer jüngeren 
Entscheidung des Landgerichts Ham-
burg zu Schadensersatzansprüchen 
des Abgemahnten führen (Urteil vom 
8.5.2012, Az. 407 HK O 15/12). Der Ab-
mahnindustrie werden mit dieser Ent-
scheidung gewisse Grenzen gesetzt.

In dem der Entscheidung zugrun-
de liegenden Fall wurde ein Online-
Händler von einem angeblichen 

Wett bewerber zweimal abgemahnt, weil 
die Belehrung über die Rücksendekosten 
beim Widerruf in seinem Internetauftritt 
fehlerhaft sei bzw. weil die Widerrufsbe-
lehrung vollständig fehle. Mit Hinweis auf 
deutlich höhere Kosten im Streitfall wurde 
ein pauschalierter Schadensersatz geltend 
gemacht. Tatsächlich waren die Abmah-
nungen nicht berechtigt, weil die Infor-
mationen korrekt erteilt wurden. Nach-
dem der Online-Händler dem Abmahner 
dies durch seinen Rechtsanwalt erklären 
ließ, wurde die Abmahnung nicht auf-
rechterhalten.

Der Online-Händler machte daraufhin 
gegen den Abmahner Schadensersatz we-

gen der unnötig entstandenen Rechtsan-
waltskosten geltend.

Das Landgericht Hamburg stellte zwar 
fest, dass nicht jede unberechtigte Abmah-
nung den Abmahnenden zum Schadens-
ersatz verpfl ichte. Im vorliegenden Fall sei 
die Abmahnung jedoch rechtsmissbräuch-
lich ausgesprochen worden, denn sie stelle 
einen Eingriff in den eingerichteten und 
ausgeübten Gewerbebetrieb dar und füh-
re damit zur Schadensersatzpfl icht des 
Abmahners. Für einen Rechtsmissbrauch 
(§ 8 Abs. 4 UWG) sprechen im vorliegen-
den Fall folgende Indizien:
» Die Verstöße, wegen denen abgemahnt 

wurde, wurden vom Abmahner nicht 
verifi ziert, unberechtigte Abmahnun-
gen wurden daher billigend in Kauf ge-
nommen. 

» Die Abmahnungen wurden erst meh-
rere Monate, nachdem der Abmahner 
von den angeblichen Verstößen Kennt-
nis erlangt hatte, ausgesprochen; die 
Beseitigung der vermeintlich wettbe-
werbswidrigen Handlung stand also 
nicht im Vordergrund. 

» Die Höhe des geltend gemachten pau-
schalen Schadensersatzes übersteigt die 
Gebühren nach dem RVG deutlich 

und ist daher nicht nachvollziehbar. 
» Der Online-Händler sollte mit dem 

Hinweis auf höhere Kosten im Streit-
fall unter Druck gesetzt werden, den 
pauschalen Schadensersatz zu leisten. 

» Der Text beider Abmahnungen war na-
hezu identisch. 

» Auf eine weitere Verfolgung der be-
haupteten Wettbewerbsverstöße wurde 
nach Erwiderung durch den Rechtsan-
walt des Online-Händlers sofort ver-
zichtet. 

Insgesamt sprechen diese Umstän-
de nach Überzeugung des Landgerichts 
Hamburg dafür, dass der Abmahner „mas-
senhaft“ Abmahnungen aussprach, hier 
also ein Fall der sogenannten Abmahnin-
dustrie vorlag, die auf dem Rücken klei-
nerer Online-Händler ausschließlich an 
der Gewinnerzielung und nicht an einem 
wettbewerbskonformen Verhalten interes-
siert ist.

Die Entscheidung ist zu begrüßen, weil 
dadurch der Abmahnindustrie gewisse 
Grenzen gesetzt werden. Das Urteil zeigt 
aber auch, dass die Hürden für die Fest-
stellung eines echten Missbrauchs sehr 
hoch sind. �
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 Elektro-Handwerk
» Schütze & Braß Elektrotechnik

Inh. Norbert Schütze
www.schuetze-brass.de

Dachdecker-Handwerk
» Gerhard Zager GmbH

www.zager-gmbh.de
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15. Ausbildungsbörse in Bergneustadt
In den Gebäuden der Hauptschule 

Bergneustadt fand am 9.3.2013 die 15. 
Ausbildungsbörse für Bergneustadt, 
Gummersbach, Marienheide, Reichs-
hof und Wiehl statt. Neben den übli-
chen Messeständen wurden erneut Se-
minare und Workshops rund um die 
Berufsausbildung angeboten.

An der Veranstaltung nahmen fast 
70 Betriebe und Institutionen 
teil, unter anderem große Indus-

trieunternehmen wie die Norwe GmbH, 
Otto Kind AG oder jokey, aber auch regi-
onale Handwerksbetriebe wie die Bäcke-
rei Gießelmann, der Malerbetrieb Bondke 
GmbH, die Autohäuser der Kaltenbach 
Gruppe, die Alternative Energiesysteme 
Oberberg GmbH, der Metallbaubetrieb 
Gebrüder Zwinge GmbH und der Baube-
trieb Korthaus GmbH. Da aber insgesamt 
nur wenige Handwerksbetriebe die Mög-
lichkeit hatten, in der Zeit von 9 bis 14 
Uhr ihr Handwerk zu präsentieren, war die 
Kreishandwerkerschaft mit einem Infor-
mationsstand zu den verschiedenen Aus-
bildungsberufen im Handwerk vertreten. 
So konnte den knapp 3000 Besuchern die 
große Vielfalt der handwerklichen Berufe 
vorgestellt werden. In Einzelgesprächen 
konnten den Schülerinnen und Schülern 
die Vorteile einer handwerklichen Ausbil-
dung und die damit verbunden Zukunfts-
perspektiven erläutert werden.

Dies war eine weitere Ausbildungsmes-
se im Jahr 2013, an der die Kreishand-
werkerschaft als Vertretung der Hand-
werksbetriebe teilgenommen hat. Weitere 
Ausbildungsbörsen und -messen sind in 
unserer Region für dieses Jahr geplant und 
werden zu Informations- und Werbezwe-
cken durch die Kreishandwerkerschaft 
wahrgenommen. Von den Veranstaltern 
wird es jedoch begrüßt, wenn sich Hand-
werksbetriebe direkt beteiligen, um ihren 
Beruf und ihr Unternehmen vorzustellen. 
Auch werden regelmäßig Handwerker ge-
sucht, die einen kurzen Vortrag zu ihrem 
Betrieb und ihrem Werdegang sowie dem 

täglichen Arbeitsablauf halten wollen. Die 
Ausbildungsmessen sind für die Betriebe 
eine gute Möglichkeit, junge Menschen 
für den Handwerksberuf zu begeistern und 
so neue Auszubildende zu fi nden, aber na-
türlich auch, um ihren Betrieb in der Regi-
on bekannter zu machen. Eine solche Aus-
bildungsmesse kann daher sowohl für die 
Ausbildungsplatzsuchenden, aber auch für 
die Betriebe einen „Gewinn“ darstellen. 

Betriebe, die an solchen Ausbildungs-
messen oder an einer Vortragstätigkeit In-
teresse haben, können sich gerne an Herrn 
Assessor Ruhl (02202 / 9359-32; ruhl@
handwerk-direkt.de) wenden. Dort kön-
nen Sie Informationen über die uns be-
kannten Ausbildungsmessen in der Re-
gion und weitere Informationen zu den 
dortigen Beteiligungsmöglichkeiten erhal-
ten. �
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Neuwahl des Vorstands der Bäckerinnung Bergisches Land

Auf Lob folgt Schmidt
In der Bäckerinnung Bergisches 

Land wurde ebenfalls, wie in vielen 
anderen Innungen der Kreishandwer-
kerschaft Bergisches Land, ein neuer 
Vorstand gewählt.

In der letzten Innungsversammlung 
wurde Dietmar Schmidt aus Nüm-
brecht einstimmig zum neuen Ober-

meister der Bäckerinnung Bergisches 
Land gewählt. Obermeister Schmidt war 
bereits seit 1995 stellvertretender Ober-
meister der damaligen Nahrungsmitte-
linnung des Oberbergischen Kreises. Seit 
2007 war Obermeister Schmidt ebenfalls 
stellvertretender Obermeister der Bäcke-
rinnung Bergisches Land. 

Nunmehr folgt als Obermeister Ulrich 
Lob aus Bergisch Gladbach nach. Dieser 
kandidierte aus Altersgründen nicht mehr. 
Zurückschauen kann der ehemalige Ober-
meister Lob auf eine über 30-jährige Vor-
standstätigkeit. Im Jahre 1984 wurde er be-
reits stellvertretender Obermeister, bevor er 
dann 1997 zum Obermeister der Bäckerin-
nung Bergisches Land gewählt wurde.

Nach seiner Wahl zum Obermeister 
dankte Schmidt dem ehemaligen Ober-

welchen Problemen sich 
das Bäckerhandwerk aktu-
ell gegenüber sieht. 

Neben der Neuwahl 
des Obermeisters wurden 
auch die weiteren Vor-
standsmitglieder neu ge-
wählt. Als stellvertreten-
de Obermeister wurden 
Christoph Efferoth aus 
Leverkusen und Norbert 
Müller aus Overath ge-
wählt. Ebenfalls wurden 
Peter Lob aus Bergisch 
Gladbach, Mario Fritzen 
aus Kürten, Gerold Eilers 
aus Bergisch Gladbach, 
Bruno Kohlenbach aus Le-
verkusen, Lothar Kretzer 
aus Burscheid, Jörg von 
Pohlheim aus Hückeswa-
gen, Hartmut Lange aus 
Gummersbach, Hans Joa-

chim Rosenbaum aus Morsbach, Eckhard 
Sträßer aus Nümbrecht, Hanno Kraus aus 
Wiehl, Christian Gießelmann aus Berg-
neustadt und Markus Stumpf aus Bergisch 
Gladbach in den Vorstand der Bäckerin-
nung Bergisches Land gewählt. �

Dietmar Schmidt, neuer Obermeister
der Bäckernnung Bergisches Land

meister Lob für die gute Vorstands- und 
Innungsarbeit und erklärte, dass er mit 
dem gleichen Engagement für Innung als 
Obermeister tätig werden möchte. Gleich-
zeitig ging er auf Stimmungslage im Bä-
ckerhandwerk ein und zeichnete nach, 
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Neuer Obermeister der Innung für Metalltechnik

Rainer Pakulla neuer Obermeister
In der letzten Innungsversammlung 

wurde Rainer Pakulla aus Bergisch 
Gladbach einstimmig zum neuen 
Obermeister der Innung für Metall-
technik Bergisches Land gewählt.

Der 45-jährige ist mit seinem Be-
trieb im Bereich CAD/CAM, 
Werkzeugkonstruktion sowie 

Formen- und Werkzeugbau tätig. Als 
Obermeister ist er Nachfolger von Dieter 
Eiberg aus Bergisch Gladbach. Der ehe-
malige Obermeister Eiberg wurde bereits 
1990 in den Vorstand der Innung für Me-
talltechnik gewählt. Nur drei Jahre später 
wurde er stellvertretender Obermeister, 
bevor er wiederum drei Jahre später zum 
Obermeister der Innung gewählt wurde. 

Obermeister Pakulla dankte Eiberg für 
die geleistete Arbeit und erklärte, dass er 

diese gute Arbeit weiter fortführen und 
ausbauen möchte. 

Neben dem Obermeister wurden auch 
die weiteren Vorstandsmitglieder gewählt. 
So wurde Michael Schneider aus Mors-
bach als erster stellvertretender und Franz 
Cyzycki aus Leverkusen als zweiter stellver-
tretender Obermeister gewählt. Darü ber 
hinaus wurden Thomas Vigelahn, Firma 
mkv Metallbau Klein GmbH & Co. KG 
aus Reichshof, Michael Paul aus Bergisch 
Gladbach, Helmut Glunz aus Overath, 
Karl Höller aus Bergisch Gladbach, Bernd 
Schätzmüller aus Bergisch Gladbach, Paul 
Robert Altwicker aus Reichshof, Ingo Ei-
berg aus Bergisch Gladbach, Toni Ober-
börsch aus Kürten und Torsten Schöpe aus 
Nümbrecht als weitere Vorstandsmitglie-
der der Innung für Metalltechnik Bergi-
sches Land gewählt. �

Rainer Pakulla, neuer Obermeister
der Innung für Metalltechnik
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Dachdeckerinnung Bergisches Land 
schult ihre Mitgliedsbetriebe

Diesjährig ging der „Fachtechnische 
Tag“ bereits in die zweite Runde. Auf 
Grund der guten Resonanz des Vorjah-
res, lud die Dachdeckerinnung Bergi-
sches Land erneut ein und ließ am 
28.2.2013 im Energiekompetenzzent-
rum in Lindlar eine weitere Veranstal-
tung für knapp 50 Dachdeckerbetriebe 
folgen.

Begrüßt wurden die Teilnehmer von 
Diana Achenbach, die den Kom-
petenz-, Lern-, und Innovations-

ort der Firma „:metabolon“ vorstellte. An-
schließend gab es den ersten spannenden 
Vortrag rund ums Thema „Dach“. Olaf 
Altewulf, von der Firma Pavatex, referier-
te über die Neuigkeiten zu den Themen 
„Sichere Dachsanierungslösungen“ und 
„Natürliche und nachhaltige Holzfaser-
dämmstoffe“. Gleich im Anschluss ging es 
um „Wohngesundes Bauen mit Dachfl ä-

chenfenstern nach Sentinel“. Ingo Metz, 
Referent der Firma ROTO, wusste Wis-
senswertes zur Vermeidung von Wärme-
brücken zu berichten und führte zudem 
eine praxisnahe Montage vor. Ebenso war 
die Firma Isocell vor Ort, um den perfek-
ten Dämmstoff „Zellulose“ für eine Sanie-
rung vorzustellen. Die dabei eingeblasene 
Zellulose ist aus ökologischer Sicht un-
schlagbar. 

Zahlreiche Tipps und Tricks runde-

ten diesen überaus informativen Veran-
staltungstag ab und Harald Laudenberg, 
Obermeister der Dachdeckerinnung 
Bergisches Land, betonte in seiner An-
sprache nochmals, dass diesjährig das 
Hauptaugenmerk auf den Möglichkei-
ten und Techniken alternativer Dachsys-
temlösungen liegt. Wer die Veranstaltung 
verpasst hat, sollte sich den 20.6.2013 no-
tieren. Auch dieser „Fachtechnische Tag“ 
fi ndet im Energiekompetenzzentrum in 
Lindlar statt. �

Friseurinnung Bergisches Land

Thomas Stangier ist neuer Obermeister
In der Innungsversammlung wurde 

der neue Vorstand der Friseurinnung 
Bergisches Land gewählt. Einher mit 
dieser Wahl ging auch die Neuwahl 
des Obermeisters.

Dieses Ehrenamt wird nun durch 
den 52-jährigen Thomas Stan-
gier aus Morsbach wahrgenom-

men. Er folgt damit dem nicht mehr zur 
Wahl angetretenen ehemaligen Obermeis-
ter Volker Steffens aus Burscheid nach. 
Obermeister Stangier dankte dem bisher 
amtierenden Vorstand für die gute Arbeit 
und versprach, diese gute Arbeit weiter 
fortführen und ausbauen zu wollen. 

Als stellvertretende Obermeister wur-
den Herr Dirk Kiel aus Wermelskirchen 

und Herr Rüdiger Stroh aus Bergisch 
Gladbach gewählt. Die weiteren Vor-
standsmitglieder sind Frau Kerstin Lapp 
aus Hückeswagen, Herr Milan Kranjcec 
ebenfalls aus Hückeswagen, Herr Laska-
ris Triantafi llou aus Leverkusen sowie Frau 
Fatima Machado aus Leichlingen, Frau 
Claudia De Bree aus Bergisch Gladbach 
und Frau Fatma Lenz aus Wermelskir-
chen. 

Gleichzeitig wurden neben dem ehe-
maligen Obermeister Volker Steffens auch 
der stellvertretende Obermeister Udo 
Landsberg aus Gummersbach sowie die 
Lehrlingswartin Margret Brückmann aus 
Leverkusen verabschiedet. Alle drei wur-
den zum Ehrenobermeister bzw. zur Eh-
renlehrlingswartin ernannt. �

Thomas Stangier, neuer Obermeister
der Friseurinnung Bergisches Land.
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Modeproklamation der Friseurinnung Bergisches Land

Sommertrend 2013 gezeigt
Eine gelungene Modenschau, die 

von sechs Models präsentiert und ge-
konnt in Szene gesetzt wurde, war der 
Auftakt der diesjährigen Abendver-
anstaltung in den Räumen der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land.  
Rund 150 Gäste ließen sich am 4. März 
von Stellv. Obermeister Rüdiger Stroh 
im Beisein des neuen Obermeisters, 
Thomas Stangier, die Sommertrends 
2013 vorstellen. 

Für Frauen liegen in dieser Saison 
Dr. Bob und Pilzkopf mit Under-
cut  voll im Trend. Dazu werden die 

unteren Haare kurz geschnitten und von 
dort ein fl ießender Übergang zum Deck-
haar geschaffen. Ein wenig erinnern diese 
Frisuren schon an frühere Zeiten, aber im 
Ergebnis sind sie stylisch modern und be-
geistern durch ihr neues frisches Gewand. 
Einige der hippen Frisuren wurden dem 
Publikum an Modellen auf der Bühne von 
Milan Kranjcec und Fatma Lenz in ihrer 
Entstehung life vorgeführt. 

Auch runde Formen gelten jetzt als an-
gesagt und der Pony rückt wieder in den 
Vordergrund. Pferdeschwänze und Dutt 
werden im Nacken gestylt. Bei Flechtfri-
suren ist Kreativität gefragt, und als Blick-
fang wählt man Kopftücher und Haarbän-
der in zahlreichen Variationen.

Männer liegen hingegen mit kastigen 
Haarschnitten genau richtig. Gefragt sind 
akkurat geschnittene Konturen, quadrati-
sche Formen und stark strähnige Struktu-
ren. Ein wenig softer aber genauso an gesagt 

ist für den Herrn auch der Hipster-
Look, der die Haare kunstvoll verstrubbelt 
zu Berge stehen lässt. Der Military-Look 
ist damit endgültig passé.

Bei den trendigen Haarschnitten sorgt 
Farbe zusätzlich für außergewöhnliche 
Optik. Die Colortechniken werden hier 

vor allem durch die Freihandmethode er-
zielt und überraschen durch ihre schim-
mernden Lichteffekte. Fokus bei Lang-
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haarschnitten ist füllig wirkendes Haar. 
Daher kommen gerade  hier die neu-
en Colorationstechniken zum Einsatz. 
Die Ansätze bleiben dunkler, die Längen 
sind aufgehellt. Männer wie Frauen soll-
ten farblich gesehen eine Naturveredelung 
wählen. „Wer auf diesen Zug nicht auf-
springt, hat etwas verpasst“, kommentier-
te Stroh zu diesem Sommertrend. 

Natürlich waren auch die Themen 
Kleidung und Kosmetik Bestandteil der 
Veranstaltung. Modern sind diesen Som-
mer kurze Röcke und Jeanshemden. Ma-
ke-ups bezaubernden in zarten Pastell-
tönen und Matteffekten. Schminktipps 
dazu gab Laskaris Triantafi llou.

Eine rundum gelungene Veranstaltung! �  

Tipp: Wer die Frisurenmode Herbst/Win-
ter 2013/2014 nicht verpassen will, sollte 
sich schon jetzt den 23. September 2013 
vormerken. Dann heißt es wieder „Show-
time“ für die neue Modepräsentation, die 
dann erstmals gemeinsam mit der Friseu-
rinnung Köln vorgestellt wird.
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Lossprechung sorgt für Zuwachs im
Sanitär- und Heizungstechnik-Gewerbe

Rund 200 Gäste fanden sich am 
Sonntag, den 17.3.2013 im Brauhaus 
am Bock in Bergisch Gladbach ein, um 
die 75 Auszubildenden der Innung für 
Sanitär- und Heizungstechnik loszu-
sprechen. 

Durch einen bunten Mix aus An-
sprachen, Reden, Witzen und 
Songs wechselte die Bühne des 

großen Saals im ersten Stock ständig ihre 
Kulisse. Eingestimmt wurden die Anwe-
senden durch den Obermeister der In-
nung für Sanitär- und Heizungstechnik, 
Thomas Braun, gefolgt von der Ansprache 
des stellv. Kreishandwerksmeisters, Rüdi-
ger Otto. Auch Lehrkräfte wie Dr. Ing. 

Reinhold Döpper und Roland Koch,  aus 
Bergisch Gladbach, Martim von Maren-
holz aus dem Berufskolleg Dieringhausen 
und Hans-Dirk Krämer, ehemaliger Leh-
rer des Berufskolleg Opladen, gaben der 
Feier mit ihren Reden einen passenden 
Rahmen. Dazwischen sorgte die Kabaret-
tistin Andrea Volk mit ihren Auftritten für 
amüsiertes Gelächter und gute Stimmung. 
Ihre Songs konnten sogar per eingeblen-
detem Text auf der Leinwand mitgesun-
gen werden.

Doch die meiste Laune machte sicher-
lich dem ein oder anderen das Ritual des 
„Losschlagens“. Hierzu beugt sich der 
Prüfl ing vor und erhält auf seinen darge-

botenen Allerwertesten symbolisch einen 
„Schlag“ mit dem Hammer. Gott sei Dank 
trennte dabei eine vorgehaltene Schau-
fel Gesäß von Werkzeug. Lehrer, Ausbil-
der und Prüfl inge hatten gleichermaßen 
„Späßchen“ bei der so vollzogenen Los-
sprechung vom Ausbildungsdasein. Erst 
dann erhielten die Junggesell/-innen ihre 
wohlverdiente Urkunde nebst herzlicher 
Gratulation per Handschlag. Abschlie-
ßend wurden die beiden besten Auszubil-
denden, Sebastian Wurth und Alexander 
Dode auf die Bühne gebeten. Sie erhielten 
zu ihrer Urkunde jeweils noch einen Son-
derpreis als Anerkennung für ihre hervor-
ragenden Leistungen. 

In ausgelassener Atmosphäre wurde 
noch gegessen, gefeiert und Kontaktdaten 
ausgetauscht. „Eine tolle Veranstaltung“, 
titelten später einige Gäste und Auszubil-
dende und bedankten sich für den schö-
nen Rahmen dieser Veranstaltung.

Wir sagen an dieser Stelle gerne noch-
mals: Herzlichen Glückwunsch! �

Eine Foto-Galerie ist auf der Homepage 
www.handwerk-direkt.de unter Innungen 
zu fi nden.
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Lossprechungsfeier für über
100 Kraftfahrzeug-Auszubildende

Bühne frei für 129 Kraftfahrzeug-
Junggesellen im Mechatroniker- und 
3 im Servicemechaniker-Handwerk 
hieß es am 15.3.2013 im großen Saal 
des Bergischen Löwen in Bergisch 
Gladbach. Rund 450 Gäste waren ge-
kommen, um der Lossprechungsfeier 
der Prüflinge beizuwohnen. 

Auftakt der Veranstaltung war die 
Rede des Obermeisters der Kfz-
Innung, Reiner Irlenbusch, der 

die frisch gebackenen Gesellen, darunter 
eine Gesellin, Angehörigen und Ehren-
gäste herzlich willkommen hieß. Zwei 
Kurzfi lme zum Thema „Was wäre das Le-
ben ohne das Handwerk“ und „Wir sind 
Handwerker. Wir können das“ hatten vor-
weg bereits für einen passenden Einstieg 
gesorgt und machten den Zuschauern auf 
beeindruckende Weise deutlich, was „das 
Handwerk“ eigentlich für unsere Gesell-
schaft bedeutet. Denn ohne das Hand-
werk stünden wir alle praktisch vor dem 
Nichts! Und gerade das Kfz-Gewerbe hat 
ein vielversprechendes Zukunftspotential. 

Irlenbusch beglückwünschte die Prüf-
linge in seiner Ansprache auch nicht nur 
zu ihren Leistungen und der bestandenen 
Prüfung, sondern ergriff die Gelegenheit, 
den Junggesell/-innen ihre nun folgen-
den Entwicklungsmöglichkeiten, Auf-
stiegs- und Karrierechancen aufzuzeigen, 
die sich in ihrem Gewerk bieten. Posten 
in Führungspositionen, der Meisterbrief 
und auch die Selbstständigkeit standen 
dabei im Angebot. Ihm folgte als Redner 
der Vorstandsvorsitzende der Bensberger 
Bank, Manfred Harbrunner, auf die Büh-

ne, der seinerseits eine ansprechende und 
launige Rede hielt und die Leistungen der 
Prüfl inge zu würdigen wusste. 

Auch Oberstudiendirektorin Sylvia 
Wimmershoff und Oberstudienrat Thilo 
Mücher standen mit einer Art Ratespiel 
bezüglich zwei unterschiedlicher Fahr-
zeugtypen im Rampenlicht und lockerten 
die Veranstaltung damit auf. 

Als Höhepunkt der Feier wurde 
schließlich jeder Prüfl ing namentlich von 
Obermeister Irlenbusch und den Kfz-Vor-
standsmitgliedern Monika Gieraths-Hel-

ler und Arndt Stein auf die Bühne gebe-
ten, um ihre Lossprechung per Urkunde 
entgegenzunehmen. Gesondert aufgeru-
fen und geehrt wurden dabei, wegen ihrer 
Bestleistungen, die Prüfl inge Peter Korty-
ka, Lukas Staudinger und Philip Gläser.

In abschließend wohlverdienter Ent-
spannung und bester Laune ließen die 
Gäste den Abend im Foyer noch bei 
Schnittchen und Getränken ausklingen. 
Eine rundum gelungene Veranstaltung.

Wir sagen nochmals: Herzlichen 
Glückwunsch! �

Weitere Fotos zu dieser Veranstaltung fi n-
den Sie auf unserer Homepage unter dem 
Reiter Innungen.
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Lossprechungsfeier der Elektroinnung
Die Elektroinnung sprach Ihre Aus-

zubildenden am 27.2.2013, im Energie-
kompetenzzentrum in Lindlar, los.

Insgesamt 76 Prüfl inge und Ihre An-
gehörigen, sowie verschiedene Ehren-
gäste konnte der Obermeister Herr 

Lothar Neuhalfen herzlich im Namen 
der Innung begrüßen. Als weiterer Red-
ner sprach auch der Kreishandwerksmeis-
ter Willi Reitz. Nach den lobenden Reden 
wurden den Prüfl ingen die Gesellenbriefe 
feierlich überreicht.

Besonders hervorzuheben sind die 
Leistungen des Auszubildenden Julian 
Theilacker, Ausbildungsbetrieb Energie-
versorgung Leverkusen, der die Gesellen-
prüfung mit der seltenen Note „sehr gut“ 
abgelegt hatte.

Zehn weitere Prüfl inge bestanden 
die Prüfung außerdem mit der Note 
„gut“ und erhielten dafür ebenfalls ein 
kleines Geschenk. Dies waren: Markus 
Blumberg, Ausbildungsbetrieb Norbert 
Schneider GmbH in Lindlar; Eugen 
Enns, Ausbildungsbetrieb Elektro Thie-
decke Inh. Stefan Kapp in Wiehl; Chris-
tian Fleischmann, Ausbildungsbetrieb 
Wolfgang Kaufmann in Lohmar; Milan 
Debus, Ausbildungsbetrieb EBI Elektro 

Bremicker in Bergneustadt; Jens Fleuß, 
Ausbildungsbetrieb W. Thomas u. H.H. 
Gelbach in Wermelskirchen; Simon Gro-
the, Ausbildungsbetrieb Mario und Lo-
thar Neuhalfen in Overath; Nico Hama-
cher, Ausbildungsbetrieb  Elektro Rösgen 
GmbH in Leverkusen; Alexander May, 
Ausbildungsbetrieb Landwehr GmbH in 
Bergisch Gladbach; Daniel Singer, Aus-
bildungsbetrieb Braun Elektrotechnik 
GmbH in Bergisch Gladbach und Chris-
toph Winter, Ausbildungsbetrieb Elekt-
rotechnik Winter in Köln.

Im Anschluss an die offi zielle Veranstal-
tung fanden in angenehmer Atmosphäre 
noch Gespräche zwischen den ehemaligen 
Auszubildenden und den Ausbildern statt, 
bevor die Veranstaltung beendet wurde. 
Insgesamt war es eine schöne Veranstal-
tung, die einen würdigen Abschluss der 
Ausbildungszeit darstellte. 

Auch wir gratulieren den Auszubilden-
den zur bestandenen Prüfung und wün-
schen ihnen auf ihrem weiteren berufl i-
chen und privaten Weg viel Erfolg! �



Der beste Platz für Ihre Anzeige.
Kontakt: Ralf Thielen, Tel.: (0 21 83)41 78 29
Fax: (0 21 83)41 77 97 · ralf.thielen@image-text.de
Image Text Verlagsgesellschaft mbH · Deelener Straße 21-23 · 41569 Rommerskirchen

Elektro Pütz
Meisterbetrieb seit über 30 Jahren
· Projektierung · Verkauf · Antennenanlagen · Photovoltaik 
· Montage und Inbetriebnahme von Gebäudesystemtechnik

Neuensaaler Str. 12 · 51515 Kürten-Biesfeld · Tel.: (0 22 07)34 34 · www.elektropuetz.de



» Manfred Gerlach 12.12.2012 
Gummersbach, Eletroinnung

Runde Geburtstage
» Hans-Gert Brücher 12.2.2013 55 Jahre

Vorstandsmitglied der Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Martin Raabe 18.04.2013 50 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Kraftfahrzeuginnung

» Markus Stumpf 19.04.2013 50 Jahre
Vorstandsmitglied der Bäckerinnung

» Manfred Wolf 21.04.2013 60 Jahre
stellv. Obermeister der Baugewerksinnung

» Georg Stinner 26.04.2013 70 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Baugewerksinnung

» Christian Gießelmann 05.05.2013 70 Jahre
Vorstandsmitglied der Bäckerinnung

» Heinz Hachenberg 26.05.2013 75 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Innung für Metalltechnik

Arbeitnehmerjubiläum
25 Jahre
» Dietmar Ebert 9.4.2013

Flocke + Rey Elektroanlagen GmbH, Leverkusen
Elektroinnung

Goldener Meisterbrief

Betriebsjubiläen

» Gerhard Rentrop 28.2.2013
Gummersbach, Innung für Metalltechnik

» Günter Schmidt 13.3.2013
Wipperfürth, Dachdeckerinnung

75 Jahre
» Heinrich Clausius GmbH, Inh. Ralf Dluhosch 1.4.2013

Leverkusen, Maler- und Lackiererinnung

50 Jahre
» Oliver Gerlach 21.12.2012

Marienheide, Elektroinnung

» Axel Schmidt 9.4.2013
Wipperfürth, Dachdeckerinnung

» Theo + Hermann-Josef Müller GmbH 17.5.2013
Bergisch Gladbach, Dachdeckerinnung

25 Jahre
» Helmut Glunz Bauschlosserei GmbH 12.4.2013

Overath, Innung für Metalltechnik

» Bernhard Clemens 2.5.2013
Kürten, Dachdeckerinnung

» Karl-Heinz Sonntag 9.5.2013
Sanitär- und Heizungsbau GmbH
Leverkusen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Dirk Brass 18.5.2013
Leverkusen, Dachdeckerinnung
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» Michael Müller
Reichshof, Tischlerinnung

» Peter Sturmberg
Overath, Friseurinnung

» Heinz-Günther Wolff
Nümbrecht, Kraftfahrzeu-
ginnung

» Willi Scholz GmbH
& Co. KG
Wiehl, Kraftfahrzeug-
innung

» Andreas Gotthart
Leverkusen, Innung für Sa-
nitär- und Heizungstechnik

» Markus Krauthoff
Gummersbach, Friseur-
innung

» Salvator Angelo Ledda
Lindlar, Tischlerinnung

» Tischlerei Kranz UG
(haftungsbeschränkt)
Wermelskirchen, Tischler-
innung

» Arnd Fink
Burscheid, Fleischerinnung

» Müzeyyen Inan
Leverkusen, Friseurinnung

» Daniel Walterscheidt 
GmbH
Bergisch Gladbach,
Kraftfahrzeuginnung

» Tromm Gebäudetechnik 
& Service GmbH
Leichlingen, Innung für Sa-
nitär- und Heizungstechnik

» Ute van Haren
Leverkusen, Friseurinnung

» Luca Rupp
Bergisch Gladbach, 
Dachdeckerinnung

» Gajur Ibraimi
Burscheid, Kraftfahr-
zeuginnung

» Ullrich Montagetech-
nik UG (haftungsbe-
schränkt) & Co.KG
Nümbrecht, Tischlerin-
nung

Neue Innungsmitglieder



Goldener Meisterbrief
für Antonius Oberbörsch

Am 30.1.1963 legte Herr Antoni-
us Oberbörsch, Kürten, die Meis-
terprüfung im Metallbauerhand-

werk vor dem Meisterprüfungsausschuss 
bei der Handwerkskammer Südwestfalen 
ab.

Daher wurde Herr Oberbörsch nach-
träglich durch Herrn Kreishandwerks-
meister Willi Reitz, Obermeister Rainer 
Pakulla und Hauptgeschäftsführer Marcus 
Otto der Goldene Meisterbrief überreicht. 

Herr Oberbörsch ist von 1964 bis heu-
te mit in der Firma Oberbörsch GmbH 
in Kürten tätig.  Die Firma Oberbörsch 
konnte im Juni 2010 auf ihr 75jähriges 
Bestehen zurückblicken. 

Wir gratulieren herzlich zu dieser Aus-
zeichnung. �

Tischlerinnung Bergisches Land
zu Besuch bei Behrens-Wöhlk-Gruppe
Am 13.3.2013 fand auf Einladung 

der Behrens-Wöhlk-Gruppe in einem 
von zwei Zentrallagern in Drenstein-
furt eine Betriebsbesichtigung für die 
Tischlerinnung Bergisches Land statt.

Begrüßt wurde die Delegation der 
Innung durch den Standortleiter 
der Behrens-Wölk-Gruppe, Herrn 

Alteheld. In seinem Vortrag informierte 
Alteheld über die Firmenstruktur und die 
Produktpalette der Behrens-Wölk-Grup-
pe. Mit 13 Standorten und zusätzlichen 
Zentrallagern wird dabei ein breites Pro-
duktspektrum im Bereich Holz und Bauele-
mente angeboten. Dieses Spektrum unter-
teilt sich in die Sortimentsbereiche Boden/
Wand/Decke, dekorative Holzwerkstoffe, 
Tür- und Fensterelemente sowie Holzbau. 

Nach einem leckeren Mittagessen wur-
den Lieferwege und Logistikleistungen 
vorgestellt. Die sich daran anschließen-
de Betriebsbesichtigung veranschaulich-
te den Innungsmitgliedern eindrucksvoll 
die Abläufe in den Vertriebsstrukturen. 
Im klimatisierten Hochregallager, das die 
Temperatur zu jeder Jahreszeit konstant 

auf 17 °C hält, lagern auf ca. 9.100 m2 
Produkte wie Holzwerkstoffe, Türen, In-
nenbauprodukte und ähnliches. Durch 
gedämmte Gebäudehüllen und eine Fuß-
bodenheizung, für die Restholz und anfal-
lende Verpackungsmaterialien verwendet 
werden, erfolgt eine kosten- und CO2-
neutrale Klimatisierung. Ein Highlight 
der Besichtigung waren dabei die fahrba-
ren Transportkräne, mit denen die einzel-
nen Produkte innerhalb des Lagers trans-
portiert werden.

Abgerundet wurde dieser sehr infor-
mative Tag durch ein gemeinsames Kaf-
feetrinken und eine Produktinformation 
des Herstellers Polyrey über durchgefärb-
te HPL-Schichtstoffe mit antibakterieller 
Oberfl äche. �
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4.3.2013, 19.00 Uhr
Modepräsentation der Friseurinnung

8.4.2013, 18.00  Uhr
Vorstandssitzung der Innung
für Sanitär- und Heizungstechnik

9.4.2013, 19.00 Uhr
Vorstandssitzung der Tischlerinnung
Werkstatt Tischlerei Ruland, Immen 6, 51674 Wiehl

12.4.2013, 19.00 Uhr
Lossprechungsfeier Innung für Metalltechnik
Aula/Vorburg des Schlosses Ehreshoven,
Ehreshoven 27, 51766 Engelskirchen

16.4.2013, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdeckerinnung

24.4.2013, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Maler- und Lackiererinnung

6./7.7.2013
Leistungsschau des Waldbröler Handwerks

2 Editorial Handwerksforum Recht + Au

Hinweis: Termine ohne genannten 
Veranstaltungsort fi nden im 
Gebäude der Kreishandwerkerschaft, 
Altenberger-Dom-Straße 200,
51467 Bergisch Gladbach-Schildgen, 
statt.

Termine Erste Hilfe 2013
15.4.2013, 8.30 – 16.30 Uhr

Auffrischungskurs
16./18.4.2013, 8.30 – 16.30 Uhr

Grundkurs
19.4.2013, 8.30 – 16.30 Uhr

Auffrischungskurs
22./23.4.2013, 8.30 – 16.30 Uhr

Grundkurs
13./14.5.2013, 8.30 – 16.30 Uhr

Grundkurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

10.6.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsor-
gungszentrum Leppe), Am Berkebach, 
51789 Lindlar-Remshagen

12.6.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

14.6.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

15./16.7.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs

17.7.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

19.7.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

12./13.8.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

14.8.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

16.8.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

16.9.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

16.9.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

18./19.9.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Grundkurs

20.09.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

14.10.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

16.10.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

18.10.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

 Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszent-
rum Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

11.11.2013, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsor-
gungszentrum Leppe), Am Berkebach, 51789 

Lindlar-Remshagen






